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Rathaus zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen
An Heiligabend (24. Dezember) ist die Verwaltung geschlossen. Auch zwischen den Feiertagen, 
ab Montag, 27. Dezember bis zum neuen Jahr ist das Rathaus geschlossen! Ab Montag, 3. Januar, 
ist die Verwaltung wieder zu den gewohnten Zeiten geöff net.
Es gilt für den Zugang zum Rathaus nach wie vor die 3G-Regelung (geimpft, genesen, getestet - bitte 
Nachweise bereithalten!).
Bitte vor einem Besuch einen Termin ausmachen (Tel. 06371 - 5920). Für das Einwohnermeldeamt ist ein 
Termin zwingend erforderlich.
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 ■ Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
am 24.12./25.12.: Dr. Carsten Nix
Konrad-Adenauer-Str. 4, Landstuhl, Tel. 06371 / 92250
am 26.12.: Dr. Kristine Klos-Friedel
Hauptstr. 28a, Weilerbach, Tel. 06372 / 4949
am 31.12.: Zahnärztin Christel Donauer
Porrbacher Str. 13, Steinwenden, Tel. 06371 / 71174
am 1.1./2.1.: Zahnarzt Jens Carsten Simon
Marktstr. 1, Mackenbach, Tel. 06374 / 802370
Auch außerhalb dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahn-
arzt für Notfälle erreichbar.

 ■ Bereitschaftsdienst der Augenärzte
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern
Der augenärztl. Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl ist mit dem 
Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlossen. Zu erfragen unter 
............................................................................................Tel.: 0631/ 89290929.

 ■ Ärztliche Bereitschaftspraxis (ÄBP)
Ansprechpartner im Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) ist ab 
sofort der Patientenservice unter der Telefonnummer 116117!
Bei Bedarf kommt der „Aufsuchende Ärztliche Bereitschaftsdienst“ 
(AÄBD), der benfalls über die Telefonnummer 116117 koordiniert 
wird.
WICHTIG: Im Notfall, bei Lebensgefahr, schweren Unfällen, uner-
träglichen Schmerzen der Gefahr gesundheitlicher Folgeschäden 
ist die Notfallrettung zuständig. Der Rettungsdienst kann über die 
Telefonnummer 112 angefordert werden.
Für alle anderen gesundheitlichen Probleme ist der ÄBD zuständig. 
Außerhalb der regulären Öffnungszeiten der Haus- und Facharzt-
praxen, also abends, nachts sowie an Wochenenden und Feierta-
gen, dient der ÄBD der Versorgung solcher Patienten, die während der 
Öffnungszeiten eine Haus- oder Facharztpraxis aufgesucht hätten.

 ■ Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist bei dem jeweiligen Haustierarzt zu 
erfragen.

 ■ Rettungsdienst und Krankentransport des DRK
Tel. 06371/19222
TelefonSeelsorge rund um die Uhr –
anonym, kompetent
Die TelefonSeelsorge ist ein niedrigschwelliges Gesprächs-, Bera-
tungs- und Seelsorgeangebot für alle Menschen in Lebenskrisen 
und belastenden Situationen. Sie ist gebührenfrei erreichbar unter 
den bundeseinheitlichen Rufnummern:
0800/ 1110111 und 0800/ 1110222
Oder als TelefonSeelsorge im Internet unter:
www.telefonseelsorge.de für Chat bzw. Email Beratung.

 ■ Seelsorge und Lebensberatung – ein christl. 
Beratungsdienst von Treffpunkt Seelsorge e.V. –

Terminvereinb.: 0700/ 23121139, Mo 16-19 Uhr, Mi 9-12 Uhr
 ■ Schwangeren- und Familienberatungsstelle

Sozialdienst katholischer Frauen Landstuhl
Kirchenstraße 53, 66849 Landstuhl, Telefon: 06371/ 2285, E-Mail: 
www.skf-landstuhl.de. Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr, 
Mo-Mi 14.00 – 16.00 Uhr, Do 14.00 – 18.00 Uhr.
Beratung und Hilfe in persönlichen, rechtlichen und finanziellen 
Fragen vor, während und nach einer Schwangerschaft.
Schwangerenberatung im Internet: www.beratung-caritas.de

 ■ Schwangeren-Beratungsstelle „Donum Vitae“
Schwangerschaftskonfliktberatung –
Schwangerensozialberatung –
Sexualpädagogik und -beratung – Familien- u. Paarbetreuung
Am Feuerwehrturm 6, Landstuhl, Tel. 06371/6196910
Öffnungszeiten:
Mo/Di/Fr 8-12 u. 14-16 Uhr, Mi/Do 9-12 u. 15.30-18.30 Uhr

 ■ Drogen-Info-Telefon
des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie:
Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.) (06349) 900 2555
Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.) (06349) 900 2525
Mo, Mi, Fr, 14.30-16 Uhr oder über Anrufbeantworter

 ■ Hotline „Ess-Störungen“
des Pfalzinstituts - Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie: (06349) 900 3333
Mo bis Do, 15-16 Uhr oder über Anrufbeantworter

 ■ Selbsthilfegruppe „Anonyme Alkoholiker“
Erreichbar unter: 0177 - 3053 160
E-Mail: erste-hilfekontakt@anonyme-alkoholiker.de

 ■ Krisentelefon für Kinder und Jugendliche
Hilfe rund um die Uhr – SOS Familienhilfezentrum Kaiserslautern
Telefon: 0631-316440

 ■ Deutscher Kinderschutzbund
Orts- u. Kreisverband Kaiserslautern-Kusel e.V.
Moltkestr. 8, 67655 Kaiserslautern, Tel. (0631) 240 44 - Fax 260 64

 ■ Kontakt- u. Beratungsstelle „Querbeet“
Landstuhler Str. 8A, Ramstein (Mehrgenerationenhaus)
Telefon: 063 71/5980838, Fax: 06371/5980836
E-Mail: querbeet@kaiserslautern-kreis.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr von 9 – 12 Uhr
Das aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern bestehende Beraterteam 
bietet eine kostenlose und vertrauliche Beratung an. Weitere Infor-
mationen unter: www.kops-kl-de (Stichwort: Querbeet)

 ■ Deutsche Multiple-Sklerose Gesellschaft
Rheinland Pfalz e.V. Selbsthilfegruppe für Betroffene u. Angehörige.
Treffen: Jeden ersten Mittwoch eines Monats 18 - 20 Uhr.
Treffpunkt erfahren Sie auf der Homepage: www.s-l-d.jimdo.com
1. Kontakt 06385-993681 oder 06371-8381408.

 ■ Dienstbereite Apotheken
Der Bereitschaftsdienst beginnt immer um 8.30 Uhr und endet am 
folgenden Tag um 8.30 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Er ist 
unter folgenden Rufnummern zu erfragen: (im Internet: www.lak-
rlp. de), Deutsches Festnetz: 0180-5-258825-Postleitzahl (0,14 
€/Min.), Mobilfunknetz: 0180-5-258825-Postleitzahl (max. 0,42 
€/Min.). Also z.Bsp. für Hütschenhausen die 0180-5-258825-66882 
oder für Steinwenden, Kottweiler-Schwanden oder Niedermohr die 
0180 -5-258825-66879.

 ■ Apotheken-Bereitschaftsdienstplan

 ■ Notdienstplan vom 24.12.2021 bis 31.12.2021
Fr. 24.12.2021
Vital-Apotheke im Mediceum  ................................Tel.: 06371/61116111
Kaiserstr. 171, 66849 Landstuhl
Sa. 25.12.2021
Kreuzweg-Apotheke  ........................................................Tel.: 06371/51495
Steinwendener Str. 13, 66877 Ramstein-Miesenbach
So. 26.12.2021
Schwanen-Apotheke OHG  ............................................... Tel.: 0631/92550
Fackelstr. 32, 67655 Kaiserslautern
Mo. 27.12.2021
Kur-Apotheke......................................................................... Tel.: 06371/3025
Kaiserstr. 40, 66849 Landstuhl
Di. 28.12.2021
Löwen-Apotheke im Kaufland  ................................. Tel.: 06371-9461560
Torfstraße 10, 66849 Landstuhl
Mi. 29.12.2021
Markt-Apotheke ..................................................................Tel.: 06371/96280
Kottweiler Str. 1, 66877 Ramstein-Miesenbach
Do. 30.12.2021
Markt-Apotheke  .................................................................Tel.: 06371/62009
Am Alten Markt 7, 66849 Landstuhl
Fr. 31.12.2021
Adler-Apotheke Harenberg und Schmitt OHG .............Tel.: 06383/316
Hauptstr. 5 a, 66907 Glan-Münchweiler
Moor-Apotheke  .................................................................  Tel.: 06372/50141
St. Wendeler Str. 15, 66892 Bruchmühlbach-Miesau
Diese Daten sind tagesaktuell und unterliegen einem ständigen 
Änderungsservice.

Notfalldienste
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 ■ Wichtige Kontaktdaten
Notruf Polizei ............................................................................ 110

Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst................................... 112

Polizeiinspektion Landstuhl .....................................06371 / 8050

Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH ..............06371 / 592-330
.............................................................................................Fax: 06371 / 592-303

zuständig für die
Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde

Stromversorgung in Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen, Kat-
zenbach, Spesbach, Niedermohr und Schrollbach

Gasversorgung in Ramstein-Miesenbach und der OG Niedermohr

Entstörungsdienst
24-Std.-Service: ............................................................................06371/70710

Breitbandversorgung
in Ramstein-Miesenbach, Kottweiler-Schwanden und den Ortstei-
len Spesbach und Katzenbach:  .........................................06371/592-317

Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG
(zuständig für die Gasversorgung in Hütschenhausen, Spesbach 
und Katzenbach)
Störungsdienst .................................................................... 0631 / 8001-2222
Kostenlose Notfallnummer ................................................... 0800/8456789

Pfalzgas GmbH Frankenthal
(zuständig für die Gasversorgung in Kottweiler-Schwanden, Stein-
wenden, Weltersbach und Obermohr)
Störungsannahme rund um die Uhr ................................. 0800/1003448

Pfalzwerke Netz AG NT Saarpfalz
(zuständig für die Stromversorgung in Kottweiler-Schwanden, 
Obermohr, Reuschbach, Steinwenden und Weltersbach)
während der Geschäftsstunden .............................................06372/91160
................................................................................................. Fax 06372/911620
Stromentstörung ...................................................................... 0800/7977777

Störungsdienst Kanalnetz
Bei Störungen im Bereich des Kanalnetzes/Kläranlage zu Geschäfts-
zeiten 06371 / 592474 oder 592475 oder 24-Stunden-Störungs-
dienst 0170 3122 734

Congress Center Ramstein

Service-Center mit
Geschäftsstelle .............................................06371/592-222
Vorverkauf .....................................................06371/592-220

Service-Punkt „Rheinpfalz“
Postagentur Mo. - Fr. 9.30 – 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.30 Uhr
Die Postagentur ist auch samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet.
Stadtbücherei, Am Neuen Markt 4,
66877 Ramstein-Miesenbach  ............................................06371/592-221
Öffnungszeiten: Mo. 14.00 – 18.00 Uhr,
Di. u. Mi. 8.30 – 12.30 Uhr, Do. u. Fr. 14.00 – 18.00 Uhr

 ■ Öffnungszeiten INFO-Center und VRN-
Mobilitätszentrale

Das INFO-Center mit Fahrkartenverkauf im Verkehrsverbund 
Rhein-Neckar (VRN) im Congress Center Ramstein (CCR) ist wie die 
Geschäftsstelle des CCR an allen Wochentagen von Mo.-Fr. 9.30 - 
12.30 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr geöffnet, Tel. 06371/592220

 ■ Freizeitbad AZUR

Schernauer Straße
66877 Ramstein-Miesenbach ..........................06371/71500
Öffnungszeiten Hallenbad:
Montag 13.00-21.00 Uhr, Dienstag - Samstag 10.00-

21.00 Uhr, Sonntag u. Feiertage 9.00-21.00 Uhr
Öffnungszeiten Sauna: Montag - Donnerstag 16.00-21.30 Uhr, Frei-
tag 14.00-21.30 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage 10.00-21.30 Uhr

 ■ Sauna- und Wellnessanlage Cubo

Kontakt:
Kaiserstraße 126, 66849 Landstuhl
E-Mail: cubo@landstuhl.de
Telefon 06371 - 130571
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 10.00 - 22.00 Uhr

Freitag u. Samstag: 10.00 - 23.00 Uhr
Sonntag u. Feiertage: 10.00 - 20.00 Uhr

 ■ Sprechstunde Revierförster

Die Telefonsprechstunde von Revierleiter Joachim 
Leßmeister sind immer mittwochs von 15.00 - 16.00 

Uhr. Die Telefonnummer lautet 06383 - 4865780.
Für dringende Fälle stehen die Kolleginnen und Kollegen am Forst-
amt Otterberg zur Verfügung, Tel. 06301 - 79260.

 ■ Museum im Westrich
Miesenbacher Straße 1, Ramstein
Geöffnet:
Mi. und So. 14.00 - 17.00 Uhr
Wechselausstellung zurzeit:

„Landschaftsbilder von Horst Bischoff“

 ■ Docu Center Ramstein

Dokumentations- und Ausstellungszentrum zur 
Geschichte der US-Amerikaner in Rheinland-Pfalz

Schernauer Straße 46, 66877 Ramstein-Miesenbach
Tel. 06371-838005, E-Mail: info@dc-ramstein.de
Öffnungszeiten: täglich (außer montags) 14.00 - 17.00 Uhr

 ■ Gemeindeschwester plus
Andrea Rihlmann, Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern; Bera-
tung für Hochbetagte, Termine nach Vereinbarung.
Büro: Kaiserstraße 42 in Landstuhl,Telefon 0631 / 7105-333, Fax 0631 
/ 7105-94333, E-Mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de

 ■ Ehrenamtlicher Besuchsdienst im Landkreis KL
Die Sprechstunden des Ehrenamtlichen Besuchsdienstes im Rat-
haus in Ramstein finden bis auf Weiteres nicht statt. Bei Fragen und 
Anliegen können Sie sich wenden an: Jutta Spies-Böckly, Tel. (0631) 
7105-353.

 ■ Caritas-Zentrum Kaiserslautern
Allgemeine Sozialberatung, Migrations- und Integrationsberatung, 
Schwangerschaftsberatung, Erziehungs-, Ehe- und Lebensbera-
tung, Suchtberatung, Mehrgenerationenhaus
Engelsgasse 1, 67657 Kaiserslautern, Tel. 0631/36 120 222,
www.caritas-kaiserslautern-zentrum.de und www.beratung-caritas.de
Ambulanter Hospiz- und Palliativberatungsdienst Westrich
Remigiusbergstraße 10, 66869 Kusel, Tel. 06381/99 611 47, E-Mail: 
hospiz.kusel@caritas-speyer.de

 ■ Beratung im MGH des Vereins „Kaiserslautern 
inKLusiv“

Beratung für Menschen mit oder mit drohender Behinderung der 
„Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ - EUTB - des Ver-
eins „Kaiserslautern inKLusiv e.V.“ jeden 3. Dienstag im Monat von 
13.30 - 15.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) Ramstein, Land-
stuhler Str. 8a, Tel. 0157 725 246 45

 ■ Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie psychosoz. Beratung für an Krebs erkrankte Menschen 
und Angehörige (www.krebsgesellschaft-rlp.de).
Mehrgenerationenhaus Ramstein, Landstuhler Str. 8a
Termine nach Vereinbarung. Tel.: 0631-31 10 830
kaiserslautern@krebsgesellschaft-rlp.de

 ■ DRK Betreuungsverein Landstuhl
Beratungsstelle für rechtliche Betreuung und Vorsorge
Kontakt: Frau Pfeffer-Kappler und Frau Dejon, Tel. 06371/9215-30
E-Mail: betreuungsverein@kv-kl-land.drk.de

Wichtige KontaKtdaten
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Ramstein-Miesenbach
Verbandsgemeinde

Verbandsgemeindeverwaltung
Telefon: 06371 592-0, Telefax: 06371 592-199

Sprechzeiten:
Mo. - Do. 08.00 – 12.00 Uhr und 13.30 – 16.00 Uhr

Fr. 08.00 – 12.30 Uhr / Do. 13.30 – 18.00 Uhr
Internet: www.ramstein.de, E-Mail: info@ramstein.de

Amtliche Bekanntmachungen

Schiedsmann Norbert Geis
Sprechstunde nach Vereinbarung; Telefon: 06372-6243242
E-Mail: norbert@angeis.de

Nachruf
Am 19. November 2021 verstarb

Frau Ingrid Carl
im Alter von 82 Jahren.

Frau Carl war in den Jahren von 1999 bis 2004 als Ratsmitglied 
im Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach tätig gewesen.

Pfl ichtbewusstsein, Zuverlässigkeit und Treue zum Wohle der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach zeichneten ihre 
Tätigkeit als Ratsmitglied aus.

Wir werden ihr ein ehrendes und lebendiges Andenken bewahren.
Für die Verbandsgemeinde

Ramstein-Miesenbach
Ralf Hechler

Bürgermeister

Bescheide für wiederkehrende 
Straßenausbaubeiträge

Versand der Bescheide Anfang 2022 - Vorgaben 
für Rückfragen beachten

In der ersten Kalenderwoche des Jahres 2022 werden die jährli-
chen Bescheide für die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge 
für alle Ortsgemeinden und die Stadt versandt.
Wir bitten Sie zu beachten, dass Sie nur nach telefonischer Vor-
anmeldung zum Sachbearbeiter kommen können. Termine im 
Rathaus werden nur für montags vergeben.
Das Beitragstelefon ist jedoch von Dienstag - Freitag von 
8.30 -12 Uhr und von 14 - 16 Uhr unter der Telefonnummer 
06371/592-442 für Sie geschaltet.
Bitte hören sie den Ansagetext ganz ab und drücken Sie die 
gewünschte Nummer.
Wir bitten Sie heute schon um Geduld, wenn Sie nicht gleich tele-
fonisch durchkommen oder einen Termin bekommen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung
-Bauabteilung-

Grußwort 
des Bürgermeisters zum Jahreswechsel
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das Weihnachtsfest in diesem Jahr 
steht leider wieder im Zeichen der 
Corona-Pandemie, die uns noch 
immer im Griff  hat. Inzwischen 
gibt es jedoch viele Impf- und 
Testangebote, die genutzt werden 
können. 
Ein herzliches „Dankeschön“ allen 
Anbietern, die sich hier berufl ich 
oder auch ehrenamtlich engagieren.
Neben Betrieben und Unterneh-
men, die von der Pandemie wenig 
betroff en sind, gibt es auch Bran-
chen, für die die Einschränkungen 

existenzbedrohend sind und die schwer zu kämpfen haben wie 
verschiedene Dienstleister, Gastronomen oder der Facheinzel-
handel. 
Mit ihren Einkäufen vor Ort ihren Aufträgen oder auch Besuchen 
in unseren Gaststätten helfen Sie mit, die Wertschöpfung, aber 
auch die Lebensqualität hier bei uns zu erhalten.
Ein großes Lob gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der gesamten Verbandsgemeinde mit ihren Einrichtungen. Ob in 
den Kindergärten, Schulen, Stadtwerken, Kanalwerk, Feuerwehr, 
AZUR, Congress Center, Stadtgärtnerei, Bauhof, Museum, Docu 
Center, Jugendbüro, Mehrgenerationenhaus oder auch in den 
vielen Vereinen und Institutionen. 
Gemeinsam wurde und wird hier Großartiges geleistet. Gemein-
sam haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir auf die jeweiligen 
Aufl agen und Verordnungen schnell und pragmatisch reagieren 
können. 
Die Informationen über Amtsblatt, die digitale Sprechstunde auf 
facebook oder über soziale Medien waren stets aktuell und nahezu 
alle Fragen und Rückmeldungen konnten wir beantworten.
Dies zeigt mir, dass, bei allen Problemen, das Gemeinschaftsge-
fühl und die Solidarität in unserer Verbandsgemeinde groß ist. 
Das tut gut und lässt uns auch auf ein gutes Jahr 2022 hoff en.
Den Verantwortlichen in den Ortsgemeinden, der Stadt, aber 
auch den Mitgliedern im Verbandsgemeinderat möchte ich eben-
falls ein großes Lob aussprechen. 
In allen Gemeinden wurde sehr gut gearbeitet, zukünftige Pro-
jekte auf den Weg gebracht und gute Beschlüsse für das Gemein-
wohl gefasst.
Unser Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach wurde am 15. 
Dezember 1971 durch Beschluss der damaligen Bezirksregierung 
offi  ziell gegründet. 
Der erste Verbandsgemeinderat wurde im April 1972 gewählt 
und anschließend konstituiert. 
War es in den ersten drei Dekaden doch eher eine „Zweckgemein-
schaft“, würde ich die heutige Verbandsgemeinde zu ihrem 50. 
Geburtstag als gesunde und zufriedene „Familie“ bezeichnen und 
dem Geburtstagskind attestieren, eine „erfolgreiche Solidarge-
meinschaft“ zu sein.
Ich wünsche Ihnen und uns allen auch im Namen meiner Bei-
geordneten Marcus Klein, Roland Palm und Dr. Werner Heinrich 
frohe und gesegnete Weihnachten und das Beste für ein hoff ent-
lich friedvolles, gutes neues Jahr 2022!

Ihr Ralf Hechler, Bürgermeister

Schließungstage 
des Freizeitbad AZUR

Auch in diesem Jahr ist das Freizeitbad AZUR am 24.12 
und 25.12. sowie am 31.12. und 01.01.2022 ganztägig geschlossen.
Ab Sonntag, dem 02.01.2022 ist das Freizeitbad AZUR zu den 
gewohnten Öff nungszeiten wieder geöff net.

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder 

Mitteilungsblatt!



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Seite 5 Ausgabe 51/52 2021 - Donnerstag, 23. Dezember 2021

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Wir gratulieren

Wir gratulieren!
Hütschenhausen, OT Hütschenhausen
28.12.: Viktor Gembarovsk 70. Geburtstag
30.12.: Kurt Nicolay 95. Geburtstag
Hütschenhausen, OT Spesbach
02.01.: Martin Margunde 85. Geburtstag
02.01.: Robert Johnson 75. Geburtstag
05.01.: Hannelore Kerchner 80. Geburtstag
Kottweiler-Schwanden
31.12.: Margareta Niemeyer 75. Geburtstag
Niedermohr, OT Reuschbach
28.12.: Arno Schmitt 70. Geburtstag
Niedermohr, OT Schrollbach
30.12.: Vera Konradi 75. Geburtstag
Ramstein-Miesenbach, ST Ramstein
24.12.: Dorothea Kneip 75. Geburtstag
28.12.: Johannes Layes 85. Geburtstag
29.12.: Harry Müller 70. Geburtstag
01.01.: Ali Baytok 80. Geburtstag
Ramstein-Miesenbach, ST Miesenbach
31.12.: William Warren 70. Geburtstag
02.01.: Josef Wagner 70. Geburtstag
04.01.: Waltraud Hayler 70. Geburtstag
Steinwenden, OT Weltersbach
28.12.: Bernhard Lang 70. Geburtstag
31.12.: Ingrid Keller 75. Geburtstag

Sonstiges

3G-Regel für  
Besucher des Amtsgerichts Landstuhl

Beim Amtsgericht Landstuhl gilt derzeit auch für Besucherinnen 
und Besucher die 3G-Regel. Immunisierte Personen müssen beim 
Betreten des Gebäudes ihren Impf- oder Genesenennachweis und 
einen Personalausweis oder anderen amtlichen Identitätsnachweis 
vorlegen. Nicht-immunisierten Personen ist der Zutritt nur nach Vor-
lage eines aktuell gültigen Testnachweises einer anerkannten Test-
stelle über das Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 gestattet. Bitte befolgen Sie die entsprechenden Hin-
weise der Justizwachtmeister.
Die Regelung gilt auch für Personen, die an einer öffentlichen Ver-
handlung/Sitzung als Zuschauer oder an einem Zwangsversteige-
rungsverfahren teilnehmen wollen. Die Zutrittsbeschränkungen 
gelten jedoch nicht für Verfahrensbeteiligte, insbesondere Par-

Feuerwehr der Verbandsgemeinde

Kreisverwaltung Kaiserslautern

PCR-Teststellen für Tests mit 
Anspruchsnachweis im Landkreis 

Kaiserslautern
PCR-Tests mit Anspruchsnachweis sind seit 13. Dezember an drei 
Standorten im Landkreis möglich. Das DRK Land e.V. hat in Land-
stuhl, Queidersbach und Enkenbach-Alsenborn PCR-Teststellen 
eingerichtet.
Diese Test-Stellen versorgen ausschließlich Personen, die einen 
Anspruchsnachweis für einen PCR-Test vorlegen. Es wird aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass keine PCR-Testungen auf 
Eigeninitiative von Selbstzahlern möglich sind. Ausnahme: in der 
Teststelle in Enkenbach-Alsenborn.
- DRK Queidersbach (Schulstraße 3, 66851 Queidersbach) bis 

31.12.21: Mo-Fr 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr (24.12. 
nur mit Termin von 9.00 -12.00 Uhr, 27.-31.12. geschlossen)

- DRK Landstuhl (Zehntenscheune, Kirchenstraße 1,66849 
Landstuhl) bis 31.12.21: Mo-Fr 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 bis 
16.00 Uhr (27.-30.12. geschlossen, 24. und 31.12. von 9.00 - 
12.00 Uhr)

- DRK Enkenbach-Alsenborn (Hochspeyerer Straße 21, 67677 
Enkenbach-Alsenborn) bis 31.12.21: Mo-Fr 9.00 - 12.00 Uhr 
und 13.00 bis 16.00 Uhr (24. und 31.12. nur mit Termin von 
9.00 - 11.00 Uhr)

Servicezeiten zwischen  
Weihnachten und Neujahr

Die Kreisverwaltung Kaiserslautern ist am 24. Dezember sowie am 
31. Dezember geschlossen. 
Vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember ist die Verwaltung für 
den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen und nur nach 
vorheriger Terminvergabe in dringen Fällen geöffnet.

3G-Regelung für Schüler im ÖPNV  
in den Weihnachtsferien

Der Bundestag hat vergangene Woche eine Verschärfung des § 28b 
Abs. 5 Infektionsschutzgesetz beschlossen, die bereits in Kraft getre-
ten ist.
Mit Beginn der Weihnachtsferien benötigen Schülerinnen und Schü-
ler den Nachweis, genesen, geimpft oder getestet zu sein, um den 
ÖPNV nutzen zu dürfen. 
Darauf weist die Kreisverwaltung Kaiserslautern hin. Da in den 
Ferien die Testungen in der Schule entfallen, müssen die Testungen 
eigens nachgewiesen werden. Dieser Nachweis wird im Rahmen der 
3G-Kontrollen in Bussen und Zügen eingefordert.
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Aus unseren Schulen

Landkreis gegen Rassismus -  
Projekt am Reichswald-Gymnasium

Bürgermeister Ralf Hechler (Mitte) nahm die Projektmappe von Schülern 
des Reichswald-Gymnasiums entgegen. Rechts Schulsozialarbeiterin 
Heike Flackmeier-Khan  Foto: Stefan Layes
Der Landkreis Kaiserslautern hat im Rahmen dieses Beteiligungs-
projektes für die Jahre 2021 und 2022 verschiedene Projekte unter 
Beteiligung von Jugendlichen gestartet und geplant. Das Thema 
„Landkreis ohne Rasissmus“ wurde von den beteiligten Schülerinnen 
und Schülern gewählt und gemeinsam mit Vertrauenslehrern, Schul-
leitungen und Schulsozialarbeit geplant und umgesetzt.
Mit dabei waren die „Jakob Weber Schule“ Landstuhl, die Real-
schule plus Weilerbach, das Sickingengymnasium Landstuhl und 
unsere beiden Schulen, die „Realschule Plus Am Reichswald“ und 
das „Reichswald-Gymnasium“ Ramstein-Miesenbach. Die jeweiligen 
Arbeiten und Aktionen wurden in einer Mappe zusammengefasst. 
Eines dieser Exemplare wurde Bürgermeister Ralf Hechler von einer 
Delegation des Ramsteiner Gymnasiums gemeinsam mit der Schul-
sozialarbeiterin Heike Flackmeier-Khan im Sitzungssaal im Ramstei-
ner Rathaus überreicht.
Das Projekt am Reichswald-Gymnasium fand kurz vor Beginn der 
Sommerferien statt. 
Die Schülerinnen und Schüler stellten sich im Laufe des Schultages 
Fragen zum Thema Rassismus und wie man dagegen vorgehen 
sollte. In der Folge entstand auch ein Film zu diesem Thema, in wel-
chem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die kulturelle Vielfalt des 
RWGs präsentierten und so für mehr Toleranz und Respekt miteinan-
der werben. Der Film kann über die Homepage der Schule (reichs-
wald-gymnasium.de) abgerufen werden.
Bürgermeister Ralf Hechler bedankte sich für die eindrucksvolle 
Zusammenstellung und die großartigen Ideen: „ich bin gespannt, 
welches Projekt für das kommende Jahr 2022 umgesetzt wird.“

Realschule plus Am Reichswald in 
Ramstein

Überraschung vom E-Center zum Nikolaustag

teien, Rechtsanwälte, Zeugen und Sachverständige, die einen ent-
sprechenden Ladungsnachweis vorlegen, sofern nicht im Rahmen 
sitzungspolizeilicher Anordnungen der Richter oder Rechtspfleger 
abweichende Bestimmungen getroffen sind. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie unter https://aglst.justiz.rlp.de/de/startseite/.

Persönliche Erinnerungen zur  
deutsch-französischen Geschichte

Rendezvous-Ausstellung in Speyer integriert 
Zeitzeugenberichte

Ab sofort ergänzen zehn Hörstationen den Rundgang durch die Aus-
stellung „Rendezvous. Frankreichs Militär in der Pfalz 1945-1999“ im 
Historischen Museum der Pfalz. Unter dem Titel „Souvenirs“ teilen 
Zeitzeugen wie Guy Lesueur und Pascal Herbin, die beide in franzö-
sischen Kasernen in Speyer stationiert waren und heute noch hier 
leben, sehr persönliche Erinnerungen mit den Zuhörerinnen und 
Zuhörern. Sie berichten unter anderem von ihrer Ankunft in Speyer 
und dem ersten Kontakt mit der deutschen Zivilbevölkerung. Zu 
Wort kommen auch der Gast-Kurator der Ausstellung, Christian Füh-
rer, der Einblicke in die Entstehungsgeschichte der Ausstellung gibt 
oder der ehemalige Oberbürgermeister Werner Schineller, der vom 
Abzug der französischen Truppen berichtet. Zu hören sind zudem 
Museumsdirektor Alexander Schubert und Kurator Ludger Tekampe.
Die Hörbeiträge können nur mit dem eigenen Smartphone und den 
dazugehörigen Kopfhörern abgerufen werden. Die Inhalte stehen in 
der kostenfreie App „Cultway“ unter dem Titel „Souvenirs“ zur Verfü-
gung. Um längere Ladezeiten in der Ausstellung zu vermeiden, ist es 
möglich, die Beiträge bereits zu Hause herunterzuladen. Alternativ 
steht das W-Lan im Museumsfoyer für den Ladevorgang zur Verfü-
gung. Eine genaue Anleitung befindet sich auch auf der Museums-
homepage unter www.museum.speyer.de/aktuell/rendezvous/
souvenirs.

Öffnungszeiten
Die Ausstellung wurde bis zum 27. November 2022 verlängert. Sie ist 
dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an den Feiertagen 
sowie in den rheinland-pfälzischen, baden-württembergischen und 
hessischen Schulferien auch montags von 10 bis 18 Uhr. Sonderöff-
nungen gibt es an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr und an Silvester von 
10 bis 16 Uhr.
Aktuelle Informationen zu den jeweils gültigen Corona-Vorgaben 
unter www.museum.speyer.de.

Corona-Schnelltest-Zentren 
in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
 
 
Donnerstag, 23.12. und 30.12., 17.00 – 19.00 Uhr, ab Januar freitags, 17.00 - 19.00 Uhr 
Testzentrum beim Schützenverein und Sportverein Steinwenden, 
Bergstraße 7, Steinwenden 
 
 Sonntag, 10.00 – 13.00 Uhr (keine Tests am 26.12.) 
Testzentrum beim FV Olympia Ramstein, Sportheim, Am Hocht 1 in Ramstein 
 
 Samstag, 10.00 – 11.00 Uhr und Sonntag, 10.00 – 11.00 Uhr 
Testzentrum beim SV Kottweiler-Schwanden, Sportheim am Herzerkopf in 
Kottweiler-Schwanden; anmelden über: 
https://teststation-kottweiler-schwanden.chayns.net/impressum 
oder telefonisch unter 0175 9752 369 (E. Vereecke) 
 
Montag - Samstag, 16.00 – 20.00 Uhr und Sonntag, 17.00 – 20.00 Uhr 
Testzentrum Hütschenhausen im Dorfgemeinschaftshaus Katzenbach 
Termine online buchen unter www.testzentrum-huetschenhausen.de 
 
 Mittwoch und Freitag, 17.30 – 19.00 Uhr und Samstag, 10.00 – 12.00 Uhr 
Testzentrum des DRK-Ortsvereins Ramstein, DRK-Heim, Auf der Pirsch 19 
Terminvereinbarung unter: https://www.terminland.de/kv-kl-land.drk/ 
 
 Dienstag, 18.00 – 20.00 Uhr 
Testzentrum des DRK-Ortsvereins Moorbachtal, DRK-Heim Miesenbach, Hangweg 3 
Terminvereinbarung unter: https://www.terminland.de/kv-kl-land.drk/ 
 
Samstag/Sonntag, 10.00 – 12.00 Uhr und 17.00 – 19.00 Uhr 
Montag – Freitag, 9.00 – 10.00 Uhr und 17.00 – 21.00 Uhr 
Öffnungszeiten Weihnachten: 24.12.: 10 – 12 Uhr; 25.12.: 8 – 13 Uhr; 26.12.: 10 - 12 Uhr 
Testzentrum der FECG, August-Süßdorf-Str. 7, Ramstein 
 
 Montag - Samstag  
Springer Fitness- und Gesundheitsclub, Landstuhler Str. 29, Ramstein 
Anmeldung unter https://coronatest-ramstein.de/  
Mo. Di. Do. Fr. 7.30 - 10 Uhr, Sa. 8..30 – 10 Uhr, Mo. 14 – 16 Uhr, Mi. 16 – 17.30 Uhr 
Do. und Fr. 15 – 17 Uhr 
 
 Montag – Freitag, 8.00 - 12.00 u. 16.00 – 20.00 Uhr, Samstag u. Sonntag 10.00 – 14.00 Uhr 
Testzentrum im Autohof Ramstein, In der Watt, Ramstein-Miesenbach 
Anmeldung unter https://coronatestpfalz.de/schnelltest-corona-ramstein-autohof/ 
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Die entstandenen Ergebnisse wurden mittels Fotos dokumentiert 
und in einem Fotobuch dargestellt. Das Fotobuch dient den Schu-
len als Nachschlagewerk und zum steten Bearbeiten der Rechte. Ein 
weiteres Fotobuch wurde vergangene Woche Bürgermeister Ralf 
Hechler von Domenik aus der vierten Klasse der Wendelinusschule 
übergeben. Damit sollen die Rechte der Kinder „sichtbar gemacht“ 
werden.
Der Bürgermeister bedankte sich für das Fotobuch. Es sei wichtig, 
so Hechler, dass die Kinder ihre Rechte kennen, sie einfordern und 
sich zu Wort melden. Sein Dank galt auch der Schulsozialarbeiterin 
Miriam Pfaff für die Betreuung der Kinder und der Kreisjugendpfle-
gerin Petra Brenk als Initiatorin der kreisweiten Projektes.
Unterstützt wurde das Projekt von „kinderfreundliches Rheinland-
Pfalz“, das neben den Kosten für das Projekt, im Zusammenhang mit 
dem Recht auf Spielen, Spiele für die Kinder in den Schulen mitfinan-
zierte.

Im Beisein von Schulsozialarbeiterin Miriam Pfaff (links) und Kreisju-
gendpflegerin Petra Brenk (rechts) nahm Bürgermeister Ralf Hechler 
(2.v.l.) das Fotobuch zum dem Kinderrechteprojekt von Domenik entgegen 
 Foto: Stefan Layes

Jugend-Büro

Jugendbüro
Weihnachtspause

Vom 23.12. bis 31.12. ist das Jugendbüro geschlossen. Unsere 
Deutschkurse und die Integrationskursberatung pausieren bereits 
seit dem 20.12. und starten ab der ersten Januarwoche wieder.

„Schach macht schlau“ für junge Leute
In unserem Kooperationsprojekt mit dem Schachclub Ramstein-Mie-
senbach können junge Leute ortsnah das Schachspiel erlernen oder 
auch verbessern. Jede/r ist willkommen!
Ort: Veranstaltungsraum des Jugendbüro Steinwendener Str. 4
Zeit: jeden Dienstag 17.00Uhr bis 18.30Uhr
Am 28. Dezember 2021 findet kein Schach statt.

Eine tolle Überraschung gab es zum Nikolaustag an der Realschule 
plus Am Reichswald in Ramstein. Michael Jahke vom Ramsteiner 
E-Center Jahke hatte einen ganzen Kofferraum voll mit leckeren 
Mandarinen und Äpfeln mitgebracht. Auch an süße Leckereien in 
Form von Zuckerstangen und Schoko-Nikoläusen hatte er gedacht!
Die Schülervertretung (SV), die zusammen mit den beiden Lehr-
kräften, Frau Schwegel und Frau Hechler, diese Aktion vorbereitet 
hatte, war sprachlos. Liebevoll wurde für jede Klasse eine Nikolaus-
kiste mit Geschenkpapier ausgekleidet und die Kisten dann noch mit 
einem persönlichen Nikolausbrief versehen, bevor sie in die Klassen 
gebracht wurden. Was für eine schöne Überraschung für die Schüle-
rinnen und Schüler!
Alle freuten sich sehr. Ein besonderes „Dankeschön“ der Schule geht 
an Herrn Jahke für die tollen Spenden! Vielen Dank auch der SV sowie 
Frau Alina Schwegel und Frau Astrid Hechler für die Organisation!

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen

Am 13. Dezember war es wieder soweit: Zum alljährlichen Vorlese-
wettbewerb der 6. Klassen an der Realschule plus Am Reichswald 
in Ramstein begrüßte die stellvertretende Schulleiterin, Isabelle 
Chatfield, dieses Mal leider auch wieder im kleinen Rahmen, die 
Anwesenden. Die sechs Leserinnen und Leser hatten sich schon seit 
einigen Wochen innerhalb ihrer Klassen mit dem Thema Vorlesen 
beschäftigt. Alle Kinder der Klassen fertigten Buchmappen zu ihren 
selbst ausgewählten Büchern an und lasen ausgewählte Textstellen 
vor. Die Klassensieger und Klassensiegerinnen aller 6. Klassen traten 
nun am gestrigen Montag gegeneinander im Vorlesen an.
Für die Klassen lasen vor:
Klasse 6a Lee-Ann Wall und Qusai Abhul Klasse
6b Mustafa Berdiby und Daniela Roth
Klasse 6c Alexandra Yordanova
Klasse 6d Timo Metzger
Alle Leserinnen und Leser zeigten ihre Freude beim Lesen und stell-
ten ihre Bücher ausführlich vor. So war es für die Jury, bestehend aus 
Frau Buchner- Rübel, Frau Hechler, Herrn Wolfer und dem Vorjahres-
sieger Leon, kein Leichtes den besten Leser oder die beste Leserin zu 
ermitteln. Nach einer längeren Besprechungszeit erschien die Jury, 
die sich im Nachbarraum beraten hatte, wieder im Vorleseraum.
Mit Spannung wurde das Ergebnis erwartet!
Die Jury berichtete, dass die Ergebnisfindung nicht leicht gewesen 
sei, da sich alle Schülerinnen und Schüler sehr viel Mühe gemacht 
und alle gut gelesen hätten. 
Die beiden Schulsieger der Realschule plus am Reichswald Alexan-
dra Yordanova und Qusai Abhul werden die Schule im nächsten Jahr 
beim Kreisentscheid vertreten.
Herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner und vielen Dank 
an die Deutschlehrkräfte, die die Kinder auf den Vorlesewettbewerb 
vorbereitet haben.

Kinderrechte-Projekt an der 
Wendelinusschule

Anlässlich des „Tages der Kinderrechte“ beschäftigten sich die Schul-
sozialarbeiter von Grund- und Förderschulen im Landkreis Kaisers-
lautern gemeinsam mit den Jungs und Mädchen der jeweiligen 
Schulen mit den Kinderrechten der Vereinten Nationen (UN).
Fünf Kinderrechte, Recht auf Eltern, Recht auf Bildung, Recht auf 
Spielen, Recht auf Gesundheit und Recht auf Privatsphäre, wurden 
ausgesucht und vor Ort in den Grund- und Förderschulen mit Schul-
sozialarbeit im Landkreis Kaiserslautern behandelt. Auch an der Wen-
delinus-Grundschule in Ramstein-Miesenbach wurde das Thema 
diskutiert und bearbeitet. 
Es entstand im Vorfeld ein Flyer „Und dann kam alles ganz anders“, 
der als Geschichte zu den einzelnen Rechten geschrieben wurde.
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ich einen großen Schritt näher gekommen. Durch die Entscheidung ins 
Ausland zu gehen haben sich viele Türen geöff net und Chancen ergeben, 
welche ich sonst nie bekommen hätte. Ich lerne noch immer ungarisch 
und habe auch jetzt noch Kontakt zu meiner Organisation und Leuten, 
die ich in dieser Zeit kennengelernt habe. Wir planen sogar, uns im Früh-
jahr bei einem Kurzprojekt meiner Organisation wiederzusehen.

SOS-Familienhilfezentrum 
rund um die Uhr erreichbar!

SOS - Familienhilfezentrum ist da
Seit vielen Jahren arbeitet das Jugendbüro der VG sehr vertrau-
ensvoll und eff ektiv mit dem SOS Familienhilfezentrum in Kaisers-
lautern zusammen.
Das SOS-Familienhilfezentrum in Kaiserslautern ist auch in der 
aktuellen Situation besetzt. Für den Fall, dass der Stress in der 
Familie steigt und die Probleme zu viel werden sind wir rund um 
die Uhr telefonisch für Dich erreichbar.

Unsere Nummer lautet: 0631/ 316 440
Das FHZ hilft Kindern, Jugendlichen und Familien, die unter 
besonders schwierigen Bedingungen leben, von seelischer oder 
körperlicher Gewalt oder Vernachlässigung bedroht oder betrof-
fen sind oder die sexuelle Übergriff e erlebt haben.

Kottweiler-Schwanden
Gemeinde

Gabriele Schütz
Ortsbürgermeisterin

Bürgermeistersprechstunde:
jeden Montag von 18.00 bis 19.00 Uhr

im Bürgermeisterdienstbüro des Gemeindehauses.
Telefon 06371/57256 oder 0176/32621459

Amtliche Bekanntmachungen

Öff entliche Einladung der 
Jagdgenossenschaft 

Kottweiler-Schwanden
Am Montag, den 10.01.2022, 19.00 Uhr fi ndet im Gemeindehaus 
Kottweiler-Schwanden eine Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Kottweiler-Schwanden statt.
Hierzu ergeht an alle Jagdgenossinnen und Jagdgenossen Einla-
dung.
Jagdgenossinnen und Jagdgenossen sind die Grundstückseigentü-
mer der Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden (Gemarkung Kottwei-
ler-Schwanden) nach Maßgabe des Grundfl ächenverzeichnisses
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer von Grundstücken 
auf denen die Jagd ruht oder nicht ausgeübt werden darf, sind insoweit 
nicht Mitglieder der Jagdgenossenschaft Kottweiler-Schwanden.
Eigentumsänderungen sind von den Verkäufern von Grundstücken 
dem Jagdvorstand zur Berichtigung des Grundfl ächenverzeichnisses 
unverzüglich anzuzeigen.
Jede Jagdgenossin bzw. jeder Jagdgenosse kann sich durch den 
Ehegatten, durch eine Verwandte oder einen Verwandten in gerader 
Linie, durch eine ständig von der oder dem Vertretenen beschäf-
tige Person, durch eine derselben Jagdgenossenschaft angehörige 
volljährige Jagdgenossin oder einen derselben Jagdgenossenschaft 
angehörigen volljährigen Jagdgenossen aufgrund schriftlicher Voll-
macht vertreten lassen.; mehr als drei Vollmachten darf keine Jagd-
genossin oder kein Jagdgenosse in seiner Person vereinigen.
Das Jagdgenossenschaftskataster liegt bis zum Versammlungstag, 
während der üblichen Dienststunden im Rathaus Ramstein-Miesen-
bach, Zimmer 218, öff entlich aus.
In der Jagdgenossenschaftsversammlung ist nur diejenige Grund-
stückseigentümerin bzw. derjenige Grundstückseigentümer stimm-
berechtigt, der im Kataster eingetragen ist oder sonst nachweist, 
dass sie bzw. er Eigentum besitzt (z. B. Notariatsurkunde, die im 
Grundbuch vollzogen sein muss).
Die Jagdgenossenschaftsversammlung fi ndet unter Anwendung 
der 3 G Regelung statt (geimpft, genesen oder getestet).

Ein Jahr in Ungarn - 
Erfahrungsbericht von Sarah Fofana

Die Abiturientin Sarah Fofana nutzte die Möglichkeiten des Euro-
päischen Solidaritätskorps und hat unter der Mitwirkung unseres 
Jugendbüros als Entsendeorganisation ein Jahr in Ungarn verbracht. 
Welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat, berichtet sie hier:

Hallo, ich bin Sarah und habe ein Jahr in der Stadt Veszprém in Ungarn 
(nördlich vom Plattensee/Balaton) im Kindergarten gearbeitet.
Als ich mich für das Projekt bewarb, war ich 19 Jahre alt und hatte mein 
Abitur im Frühjahr 2020 beendet. Trotz 13 Jahren Schule wusste ich 
nicht, welches Berufsfeld mich interessierte, also wollte ich die Zeit nach 
dem Abitur zur Selbstfi ndung nutzen.
Meine Motivation war es, mich charakterlich weiter zu entwickeln, 
selbstbewusster und selbstständiger zu werden, und mich dadurch auf 
das zukünftige Arbeitsleben vorzubereiten.
Dazu kam mein Interesse an anderen Kulturen, sowie meine Leiden-
schaft für Reisen und die Entdeckung neuer Orte.
Meine Hauptaufgabe im Kindergarten bestand darin, den Kindern die 
deutsche Sprache sowie die deutsche Kultur mit ihren Traditionen und 
Feste näher zu bringen. Außerdem stellten wir Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen den Kulturen fest, um Off enheit für beide Kultu-
ren zu fördern. Besonders gefi el mir an der Arbeit mit den Kindern, dass 
sie immer voller Freude und positiver Energie waren und Lust hatten, 
Neues zu entdecken. Obwohl ich nicht wie gewohnt kommunizieren 
konnte, entwickelte ich schnell eine enge Bindung zu den Kindern. Sie 
gaben einem viel Liebe und jede Interaktion wirkte erfrischend ehrlich, 
was die Arbeit für mich sehr besonders und angenehm machte.
Meine Organisation brachte mir und anderen Freiwilligen durch Events 
nicht nur die ungarische Kultur näher, sondern gab uns auch die Chance 
uns gegenseitig auszutauschen. Dadurch konnten wir alle sehr viel über 
verschiedenste europäische Kulturen lernen und Freundschaften in ganz 
Europa schließen. Zusätzlich wurde mir die Möglichkeit geboten, die 
ungarische Sprache und das Kochen traditioneller Gerichte zu erlernen.

Ein Jahr später kann ich sagen, dass ich meine Entscheidung keine 
Sekunde bereut habe und dankbar für alles bin, was ich in diesem Jahr 
erleben durfte. Meine Ängste waren unbegründet und meinen Zielen bin 
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Niedermohr
Gemeinde

Uli Zimmer
Ortsbürgermeister

Bürgermeistersprechstunde:
Ort und Zeitpunkt nach

tel.  Vereinbarung unter 06383 949073 o. 0177/5566055
oder buergermeister@niedermohr.de

App der Ortsgemeinde im Google Playstore unter: Niedermohr 
Anmeldung zum Newsletter auf der Homepage.

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Gemeinderat Niedermohr - 
Bericht der Sitzung vom 7. Dezember

Der Gemeinderat Niedermohr hat in seiner Online-Sitzung am 7. 
Dezember unter anderem folgende Beschlüsse gefasst:

Der Gemeinderat hat den Zuschlag für den Glasfaserausbau in der 
Ortsgemeinde an die Stadtwerke GmbH Ramstein-Miesenbach 
erteilt. Als weiterer Synergieeff ekt wird eine gleichzeitige Erdgas-

Tagesordnung
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2019
2. Entlastung des Jagdvorstandes
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2020
4. Entlastung des Jagdvorstandes
5. Genehmigung des Haushaltsplanes 2021
6. Genehmigung des Haushaltsplanes 2022
7. Verschiedenes

66879 Kottweiler-Schwanden, 17.12.2021
Für die Jagdgenossenschaft

Kottweiler-Schwanden
gez. Gabriele Schütz, Jagdvorsteherin

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Sonderimpfaktionen in 
Kottweiler-Schwanden

In der Sulzbachhalle Kottweiler-Schwanden, Reichenbacher-
straße 66c, fi nden Anfang Januar 2022 an zwei Tagen Sonder-
impfaktionen statt:

am Dienstag, dem 4.1.2022, 9.00 - 17.00 Uhr
am Mittwoch, dem 5.1.2022, 9.00 - 17.00 Uhr

Geimpft wird ohne Anmeldung in der Sulzbachhalle. Es gibt, 
wenn möglich, keine Wartezeiten im Freien. Einfach Impfpass und 
Personalausweis mitbringen.
Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen sind möglich.
Für Boosterimpfungen: In Rheinland-Pfalz besteht grundsätzlich 
die Möglichkeit, sich bereits 5 Monate nach Zweitimpfung eine 
Auff rischungsimpfung geben zu lassen. Personen, die mit dem 
Impfstoff  Johnson und Johnson geimpft wurden, sollten ab vier 
Wochen nach der Impfung eine Optimierung der Grundimmuni-
sierung erhalten.
Die Bürgermeisterin freut sich, den Bürgerinnen und Bürgern 
dieses Angebot ermöglichen zu können. Das ist unser Beitrag zur 
Bekämpfung der Pandemie.
Helfen Sie mit, das Virus in den Griff  zu bekommen, und lassen Sie 
sich impfen!!!

Die Ortsbürgermeisterin

Impfmobil steht bereit
Die Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden bietet mit ihrem Impf-
mobil für ihre Bürgerinnen und Bürger einen kostenlosen Transport 
zum Impfzentrum Kaiserslautern an. Pro Fahrt können Einzelperso-
nen oder Paare, die einen gemeinsamen Termin haben, transportiert 
werden. Sie können sich melden unter info@kottweiler.de, gabriele-
schuetz@gmx.de oder tel. unter 0176 32621459 bzw. 06371/57256.
Bitte zögern Sie nicht, das Angebot wahrzunehmen.

Ortsbürgermeisterin
Gabriele Schütz

Verschiebung Modul 2 der 
Dorfmoderation am 6.1.2022

Wie in den Flyern angekündigt, sollte am 6.1.2022 das 2. Modul 
unserer Dorfmoderation stattfi nden. Aufgrund der aktuellen 
Corona-Lage und der Unsicherheit darüber, wie die weitere Ent-
wicklung verläuft, wird dieser Termin abgesagt und auf einen spä-
teren Zeitpunkt verschoben.

Die Ortsbürgermeisterin

Ein Weihnachtsbaum für Schwanden
Seit nunmehr 10 Jahren stellen die Bürgerinnen und Bürger von 
Schwanden in Eigenregie einen Weihnachtsbaum auf, schmücken 
ihn und sorgen für eine festliche Beleuchtung. Auch in diesem Jahr 
haben die Helfer trotz Corona-Pandemie an dieser schönen Tradi-
tion festgehalten. Für dieses ehrenamtliche Engagement möchte ich 
mich ganz herzlich bedanken und hoff e, dass sich die Schwandener 
Einwohner noch viele Jahre über einen solch schönen Weihnachts-
baum freuen können.

Gabriele Schütz, Ortsbürgermeisterin
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Danke für eine schöne Aktion

Heute möchte ich mich bei der Familie Lothar Mohorko aus Schroll-
bach für eine sehr schöne Aktion bedanken. An jedem Adventssonn-
tag um 18.00 Uhr spielte die Familie Weihnachtslieder am Brunnen 
in Schrollbach. Am vorletzten Sonntag hatte sich dadurch bei mir 
jetzt doch endlich eine Weihnachtsstimmung aufgebaut. Das Ganze 
in sehr netter Gesellschaft und mit einem Schnäpschen, einfach toll!

Uli Zimmer, Ortsbürgermeister

Steinwenden
Gemeinde

Matthias Huber
Ortsbürgermeister

Telefon: 06371 71625, Mobil: 0160 2331924 
Bürgermeistersprechstunde:

am 1. Montag im Monat von 18.30-19.30 Uhr im 
Bürgerhaus Obermohr, 

ansonsten im Dorfgemeinschaftshaus Steinwenden

Amtliche Bekanntmachungen

Weihnachtsgruß
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

erneut liegt ein sehr besonderes und für uns 
alle herausforderndes Jahr hinter uns. Die 
Corona Pandemie mit all ihren Begleiter-
scheinungen hat das persönliche, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Leben aller 
Menschen stark beeinfl usst. Auch dieses 
Jahr hat gezeigt: Nichts ist so beständig wie 
der Wandel. Aber Veränderungen bergen 
nicht nur Herausforderungen, sondern brin-
gen auch immer neue Chancen mit sich. So 
haben wir, trotz Corona, auch in unserer 
Gemeinde eine Vielzahl von größeren und 

kleineren Projekten auf den Weg gebracht: die Arbeiten an der K 
10 in Weltersbach wurden abgeschlossen, die Sanierung der Porr-
bacher Straße hat begonnen, im Juni war Spatenstich am Mehr-
generationenplatz, der Ausbau der Friedhofstraße ist fi nal 
geplant, unsere Bürgerhäuser wurden saniert, das Abwasser-
pumpwerk in Obermohr ist fertiggestellt, die Kanalsanierung in 
Steinwenden und Obermohr ist gestartet, die Entwicklung von 
Bau-und Gewerbegebiet schreitet voran. Ich möchte die Gelegen-
heit nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die sich im vergan-
genen Jahr in vielfältiger Weise an der Entwicklung unserer 
Gemeinde zum Wohle aller beteiligt haben. Unseren beiden Bei-
geordneten und dem Gemeinderat danke ich für die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt unserem 
Mitarbeiter Willi Schmitt, der durch den krankheitsbedingten 
Ausfall anderer Mitarbeiter fast das ganze Jahr die gesamte Arbeit 
alleine gestemmt hat. Willi, eine herausragende Leistung, die eine 
große Anerkennung verdient!
Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren bringen uns nun 
ein paar Tage der Besinnung, des Innehaltens und Durchatmens.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches und fried-
volles Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende Jahr. Blei-
ben Sie gesund.

Ihr Matthias Huber
Ortsbürgermeister

versorgung angestrebt. Der Ortsgemeinderat begrüßt das Vorha-
ben des Landkreises Kaiserslautern, die Breitbandinfrastruktur im 
Landkreis hin zu einem Hochgeschwindigkeitsnetz zu ertüchtigen 
und überträgt nach § 67 Abs.5 Gemeindeordnung der Verbands-
gemeinde Ramstein-Miesenbach die Aufgabe des Gigabitausbaus 
(„Graue Flecken“).
Den Forstwirtschaftsplänen für den Gemeindewald Niedermohr mit 
einem Betriebsergebnis von 1.983,00 € und für den Gemeinschafts-
wald Ebertsberg mit einem hälftigen Betriebsergebnis von 565,00 € 
hat der Rat zugestimmt.
Weiter hat der Gemeinderat beschlossen die Festsetzung der Hebe-
sätze/Beitragssätze der gemeindlichen Steuern sowie die Festset-
zung des Feld- und Waldwegebeitrages für das Haushaltsjahr 2022 
nicht zu erhöhen.
Im Jahr 2022 gelten die nachfolgenden Sätze:
1. Grundsteuer A

(land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz)   310 v.H.
2. Grundsteuer B   375 v.H.
3. Gewerbesteuer nach Ertrag   375 v.H.
4. Hundesteuer jährlich

für den 1. Hund   30,00 €
für den 2. Hund   54,00 €
für jeden weiteren Hund   96,00 €

5. Feld- und Waldwegebeitrag je ha   10,00 €
Der Ortsgemeinderat beschließt keine Grabsteine von abgelaufenen 
Grabstätten an der Friedhofsmauer anzubringen.
Der Rat hält weiter an den Regelungen für Geburtstage und Eheju-
biläen fest. Gratuliert wird bei Altersjubiläen ab dem 80., 85. und 90. 
Geburtstag. Nach dem 90. Geburtstag wird dann jährlich gratuliert.
Bei goldener Hochzeit (50 J.), diamantenen Hochzeit (60 J.), eisernen 
Hochzeit (65 J.) und kupfernen Hochzeit (70 J) wird ebenfalls gratu-
liert. Der Wert der Zuwendung wurde auf 30 € festgelegt.
Die Aufträge über die Vergabe der Fachingenieurleistung „Einbau 
stationärer raumlufttechnischer Anlagen in der Kindertagesstätte 
Sterntaler“ zu den Punkten 1-7 in Höhe von 9.751,29 € brutto vergab 
der Gemeinderat an die CTI Ingenieurgemeinschaft aus Rehweiler.
Dem Antrag der FWG-Fraktion bezüglich der Satzung über die Rei-
nigung öff entlicher Straßen hat der Gemeinderat dahingehend 
stattgegeben, dass bei Verstößen gegen die Reinigungspfl icht ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet wird.

Neuer Mulcher für die Gemeinde - 
über Spende fi nanziert

Um unabhängiger und fl exibler zu sein, haben wir uns für die 
Gemeinde einen Mulcher angeschaff t, und um die Gemeindekasse 
nicht zu belasten, ist es mir sogar gelungen, einen Sponsor dafür zu 
gewinnen. 
Die Spende von 4.500 Euro wird nach der nächsten Ratssitzung im 
Januar veröff entlicht. Unser Bauhofteam ist begeistert und kann jetzt 
Gräben ausmähen und Hecken nachschneiden.
Wenn ihr etwas seht, das gemäht oder geschnitten werden muss 
und dies uns nicht direkt auff ällt - denn wir haben in unserer Ortsge-
meinde unendlich viele Kilometer an Feldwegen - einfach auf dem 
kurzen Dienstweg melden. Wir kümmern uns wie immer kurzfristig 
darum.

Euer Bürgermeister Uli Zimmer
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2. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von 
Darlehen der Gemeinde ab einer Wertgrenze von 5.000,-- Euro 
bis zu einer Wertgrenze von 10.000,-- Euro.

3. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten mit einer Auftragssumme 
von mehr als 5.000,-- Euro bis 20.000,-- Euro.

4. Gewährung von Zuwendungen und Unterstützungen bis zu 
einem Betrag von 2.500,-- Euro.

5. Unbefristete Niederschlagungen über 500,-- Euro im Einzelfall.
6. Erlass von Forderungen über 500, -- Euro im Einzelfall.
7. Entscheidung über die Vermittlung von Sponsoringleistungen, 

Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen gemäß § 
94 Abs. 3 Satz 5 GemO ohne Wertgrenzenbeschränkung.

Annahme von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und 
ähnlichen Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO bis zu einer 
Wertgrenze von 2.500,-- Euro im Einzelfall.
(3) Dem Bauausschuss wird die Beschlussfassung über folgende 
Angelegenheiten übertragen:
1. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Wert von mehr 

als 5.000,-- Euro bis 10.000,-- Euro.
2. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen mit einer Laufzeit von 

mehr als einem Jahr, wenn der Miet- und Pachtpreis jährlich 
mehr als 250,-- Euro und höchstens 2.500,-- Euro beträgt.

3. Erteilung des Einvernehmens zu Bauvorhaben nach dem BauGB 
und der LBauO, sofern es sich um Fälle handelt, die nicht mit den 
festgelegten städtebaulichen Planungs- und Entwicklungsab-
sichten in Einklang stehen. In Angelegenheiten von grundsätz-
licher Bedeutung, d.h., wenn diese für die Gesamtentwicklung 
der Gemeinde relevant sein können, entscheidet der Gemein-
derat.

4. Auftragsvergaben über Lieferung und Leistung mit einer Auf-
tragssumme von mehr als 5.000,-- Euro bis 20.000,-- Euro.

§ 4
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates

auf den Ortsbürgermeister
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden 
Angelegenheiten übertragen:
1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von 

Darlehen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 5.000,-- 
Euro im Einzelfall.

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis zu einer Wertgrenze 
von 5.000,-- Euro im Einzelfall.

3. Aufnahme von Krediten im Rahmen der Haushaltssatzung.
4. Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einem Wert von 5.000,-- 

Euro im Einzelfall.
5. Erteilung des Einvernehmens in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 19 

Abs. 3, Satz 1, § 31 und § 33 BauGB und in den Fällen des § 34 
BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundzüge der städ-
tebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht berührt werden.

6 Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und 
Rechtsmitteln zur Fristwahrung.

§ 5
Aufwandsentschädigung für Mitglieder des Gemeinderates

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sons-
tigen persönlichen Aufwendungen erhalten die Mitglieder des 
Gemeinderates für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates 
eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 - 6.
(2) Die Aufwandsentschädigung wird gewährt in Form eines Sit-
zungsgeldes in Höhe von 20,00 Euro.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden keine Fahrkos-
ten für Fahrten zwischen Wohnort und Sitzungsort erstattet.
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener 
Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch 
die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleis-
tungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversi-
cherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf Antrag 
Verdienstausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes der vom Gemein-
derat festzusetzen ist. Personen, die weder einen Lohn- noch einen 
Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im beruflichen 
oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur 
durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inanspruchnahme 
einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen 
Ausgleich entsprechend den Bestimmungen des Satzes 2.
(5) Die Vorsitzenden der im Gemeinderat gebildeten Fraktionen 
erhalten zusätzlich eine Pauschale von 10,00 Euro je Sitzung des 
Gemeinderates.
(6) Die Aufwandsentschädigung ist vierteljährlich nachträglich zu 
zahlen.

Hauptsatzung  
der Ortsgemeinde Steinwenden

vom 07.12.2021
Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung 
(GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der 
Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über 
die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter (KomAEVO) 
und des § 12 Abs. 2 der Landesverordnung über die Feldgeschwo-
renen in Rheinland-Pfalz (Feldgeschworenenordnung) die folgende 
Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Darüber 
hinaus kann eine öffentliche Bekanntmachung im Ratsinformations-
dienst im Internet, unter der Adresse „http://www.ramstein-miesen-
bach.de“, erfolgen.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte 
oder Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch Aus-
legung im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung zu 
jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht 
werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), 
Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn 
der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des 
Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sie-
ben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Mög-
lichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, 
dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorge-
schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, 
gilt Absatz 2 entsprechend.
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO 
des Gemeinderates oder eines Ausschusses werden abweichend von 
Absatz 1 in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“, Ausgabe Kaiserslau-
tern, bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung 
gemäß Absatz 1 nicht mehr möglich ist.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer beson-
derer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht 
angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffent-
liche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf. Die Bekanntma-
chung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der 
vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der 
Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht 
eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2
Ausschüsse des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat bildet einen Hauptausschuss. Der Hauptaus-
schuss hat 9 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter.
(2) Der Gemeinderat bildet neben dem Hauptausschuss, der zugleich 
Rechnungsprüfungsausschuss ist, folgende weitere Ausschüsse:
1. Bauausschuss mit 9 Mitgliedern
2. Umlegungsausschuss mit 3 Ratsmitgliedern neben den sonsti-

gen Mitgliedern.
Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter.
(3) Die Ausschüsse werden aus Mitgliedern des Gemeinderates und 
sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde gebil-
det. Mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder soll Mitglied des 
Gemeinderates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter der 
Ausschüsse. Lediglich in den Umlegungsausschuss werden nur Rats-
mitglieder gewählt.

§ 3
Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse
(1) Die Übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte 
Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des 
Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Gemeinde-
rates, soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder 
entzogen wird. Die Bestimmungen dieser Hauptsatzung bleiben 
unberührt.
(2) Dem Hauptausschuss wird die Beschlussfassung über die folgen-
den Angelegenheiten übertragen:

1. Zustimmung zur Leistung erheblicher überplanmäßiger und 
außerplanmäßiger Ausgaben, das sind solche über 5.000,-- Euro 
bis zu einem Betrag von 10.000,-- Euro im Einzelfall.
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§ 10
Aufwandsentschädigung für Feldgeschworene

(1) Die Feldgeschworenen erhalten für ihre Mitwirkung bei Abmar-
kungen sowie für die Grenzbegänge eine Entschädigung, die nach 
Stunden bemessen wird. Die Zeiten für die Wegstrecken vom Wohn-
sitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden berücksichtigt. Die 
Entschädigung beträgt 10,00 Euro je Stunde. Angefangene halbe 
Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes zu entschädigen.
(2). Sofern nach den steuerlichen Bestimmungen die Entrichtung 
der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wir die 
pauschalte Lohnsteuer von der Gemeinde getragen. Die pauschale 
Lohnsteuer und die pauschalen Sozialversicherungsbeiträge werden 
auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.

§ 11
Inkrafttreten

(1) Die Hauptsatzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 25.06.2019 außer Kraft.

Steinwenden, den 07.12.2021
gez.

Matthias Huber, Ortsbürgermeister
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird auf folgendes 
hingewiesen: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes 
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen der Öffentlichkeit über die Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde 
den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.

Ramstein-Miesenbach, 13.12.2021
Verbandsgemeindeverwaltung

gez.
Ralf Hechler, Bürgermeister

Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Baustelle abgeschlossen -  
Freie Fahrt in der Porrbacher Straße

Bis auf wenige, kleinere Arbeiten im Gehwegbereich, sind die Bau-
arbeiten in der Porrbacher Straße abgeschlossen, berichtet der 1. 
Beigeordnete Horst Radl, der die Baumaßnahme von Seiten der Orts-
gemeinde betreut hat. Neben der Fahrbahn wurden auch die Geh-
wege, Versorgungsleitungen und die Beleuchtung erneuert. Durch 
die Bauarbeiten kam es zeitweise zu starken Beeinträchtigungen, ich 
bedanke mich nochmals bei allen Anliegern für das große Verständ-
nis während der Bauphase. Jetzt freuen wir uns auf die schöne neue 
Straße.

Matthias Huber, Ortsbürgermeister

§ 6
Aufwandsentschädigung für Mitglieder von Ausschüssen

(1) Die Mitglieder der Ausschüsse des Gemeinderates erhalten eine 
Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe des Satzes 
nach § 5 Abs. 2.
(2) Die Mitglieder sonstiger Ausschüsse des Gemeinderates oder der 
Gemeinde erhalten eine Entschädigung nach Absatz 1, soweit durch 
Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist.
(3) Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 5 Abs. 3 bis 4 entspre-
chend.

§ 7
Zahl der Beigeordneten

(1) Die Ortsgemeinde hat bis zu 3 (drei) Beigeordnete.
(2) Für den Aufgabenbereich der Ortsgemeinde werden zwei 
Geschäftsbereiche gebildet.

§ 8
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters

Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.

§ 9
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete, der den Ortsbürgermeister 
vertritt, erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwands-
entschädigung des ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters. Erfolgt die 
Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen 
Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel 
des Monatsbetrages der dem Ortsbürgermeister zustehenden Auf-
wandsentschädigung.
Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraumes als einen 
vollen Tag, so beträgt die Aufwandsentschädigung die Höhe eines 
Sitzungsgeldes.
(2) Der/Die ehrenamtliche Erste Beigeordnete, dem/der ein 
Geschäftsbereich übertragen
ist, erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 
% der Aufwandsentschädigung, die ein Ortsbürgermeister nach der 
Einwohnerzahl gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO erhalten würde.
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht 
Ratsmitglied sind und denen keine Aufwandsentschädigung nach 
Abs. 1 gewährt wird, erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinderates und der Ausschüsse die in § 5 Abs. 2 dieser Satzung 
festgesetzte Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld). Das gleiche 
gilt, wenn ehrenamtliche Beigeordnete, denen keine Aufwands-
entschädigung nach Abs. 1 gewährt wird, an Besprechungen mit 
dem Ortsbürgermeister oder in Vertretung des Ortsbürgermeisters 
an Besprechungen mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde 
sowie an Sitzungen des Verbandsgemeinderates und dessen Aus-
schüsse teilnehmen.
(4) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die den 
Ortsbürgermeister bei Veranstaltungen vertreten (§ 50 Abs. 2 Satz 7 
GemO) oder denen vertretungsweise einzelne Amtsgeschäfte (§ 50 
Abs. 3 S. 2) übertragen werden, erhalten eine Aufwandsentschädi-
gung nach Abs. 1, letzter Satz.
(5) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrich-
tung der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird 
die pauschale Lohnsteuer von der Gemeinde getragen. Die pauschale 
Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenversicherungsbei-
träge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet.
(6) § 6 Abs. 4 gilt entsprechend.
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Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich gekennzeichnete 
Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge 
höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Sonstige Bekanntmachungen und Mitteilungen

Impfangebot im DLZ 
an Samstagen auch im Januar

Im ambulanten OP-Zentrum BAG Bajwa/Mittelhäußer-Brown im 
DLZ Ramstein, Schulstraße 2, wird das Impfangebot an Samsta-
gen voraussichtlich auch im Januar (außer am 1. Januar) beste-
hen bleiben. Dabei ist zu beachten, dass nur an Samstagen und 
ohne Termin und ohne Voranmeldung geimpft wird und zwar 
von 10.00 - 13.00 Uhr! Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfun-
gen vorgenommen. Für die Auff rischungs-/Boosterimpfung müs-
sen mindestens 5 Monate zur letzten Impfung vergangen sein.
Eine Ausnahme ist die Grundimmunisierung mit dem Impfstoff  
von Johnson&Johnson. Hier kann man bereits nach 4 Wochen die 
Auff rischung mit einem mRNA Vakzin machen
Das Impfangebot gilt nicht für Kinder unter 12 Jahren. Hier wer-
den die Eltern gebeten, den Kinderarzt zu konsultieren.
Bei Kindern unter 18 Jahren ist keine Boosterimpfung empfohlen!
Bitte bringen Sie alle Unterlagen welche sich zum Download auf 
der Webseite der Praxis befi nden (www.aoz-ramstein.de) unter 
„Leistungen“ im Original und ausgefüllt mit. Bitte vergessen 
Sie Ihre Krankenversichertenkarte nicht und denken Sie daran, 
geeignete Kleidung zu tragen, wo problemlos der Oberarm frei 
gemacht werden kann.
Folgende Impfstoff e sind aktuell in der Praxis vorhanden:
· Johnson&Johnson (Janssen): NUR Erstimpfungen
· Moderna (Spikevax): Erst-, Zweit- und Drittimpfungen über 30
· BioNTech (Comirnaty): Erst-, Zweit- und Drittimpfungen, 

bevorzugt unter 30 und Schwangere ab dem dritten Monat 
oder Menschen welche bereits mit BioNTec geimpft sind.

Drehorgel spielt wieder 
für die Bürgerstiftung

Weihnachtsspendenaktion zugunsten der Bürgerstiftung 
der VG
Der Miesenbacher Leierkastenmann Billi Braun wird die Tage vor 
Weihnachten wieder am EDEKA-Center in Ramstein seine Drehor-
gel für einen guten Zweck spielen und dabei um eine freiwillige 
Spende bitten. Er spielt am E-Center am Rathausring am

Donnerstag, 23. Dezember und Freitag, 24. Dezember,
vor dem Haupteingang. Der Erlös aus der Spendenaktion kommt 
auch in diesem Jahr wieder über die Bürgerstiftung „Bündnis für 
Familien“ der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach dem 
Mehrgenerationenhaus zugute.

Stadtratsmitglieder verteilen über 500 
Geschenkboxen an die Senioren

Bürgermeister Ralf Hechler und Stadtbeigeordneter Ludwig Linsmayer 
vor den 550 Paketen, die zusammen mit einer Grußkarte an die älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger verteilt wurden (Foto: Joshua Schirra).

Ramstein-Miesenbach
Stadt

Ralf Hechler
Bürgermeister

Rathaus Ramstein • Am Neuen Markt 6 • Zimmer 209
Telefon: 06371 592-102 • buergermeister@ramstein.de

Sprechstunde nach Vereinbarung

Amtliche Bekanntmachungen

Stellenausschreibung

Bei der Stadt Ramstein-Miesenbach ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als

Sanierungsmanager (m/w/d)
befristet auf die Dauer von 3 Jahren in Vollzeit zu 
besetzen. Die Ausschreibung erfolgt unter dem 
Vorbehalt der positiven Entscheidung über den 

Zuschussantrag nach dem Programm „Energetische Stadtsanie-
rung“ Nr. 432 der KfW.
Unter dem Vorbehalt von Änderungen umfasst die neu zu beset-
zende Stelle im Wesentlichen folgende Aufgaben und Funktionen:
• Mithilfe bei der Erstellung der integrierten Quartierskonzepte
• Koordination, Planung, Überwachung und Erfolgskontrolle 

des Umsetzungsprozesses
• Umsetzung von Projekt- und Maßnahmenvorschläge
• Energetische Beratung
• Klärung von Fragen der Finanzierung/Förderung
• Öff entlichkeitsarbeit zur Umsetzung des energetischen Quar-

tierskonzept
Wir erwarten:
• Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Energie- und 

Umwelttechnik, Klimaschutz, Bautechnik oder eine vergleich-
bare Qualifi kation mit Schwerpunkt in den Bereich Klima-
schutz, Klimawandel und Umweltmanagement oder eine 
gleichwertige Berufserfahrung in den vorgenannten Bereichen

• Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der energetischen 
Sanierung

• Städtebauliche, wohnungs- und immobilienwirtschaftliche 
Grundkenntnisse

• Mindestens 2-jährige Berufserfahrung in einem den Bereichen
o Energiemanagement, -einsparung,-versorgung,
o energetische Sanierung,
o Stadtentwicklung, Stadtumbau oder Quartiersma-
nagement

• Fähigkeit zu selbständiger und konzeptioneller Arbeit, Eigen-
initiative und Einsatzbereitschaft

• Organisations-, Moderations-, Verhandlungs- und Kommuni-
kationsgeschick

• Überzeugungskraft und Sicherheit bei Präsentationen
• Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Flexibili-

tät und Teamfähigkeit
• Sicherer Umgang in MS-Offi  ce-Anwendungen
• Serviceorientierter Umgang mit Bürger*innen sowie die 

Bereitschaft, Termine auch außerhalb der üblichen Dienstzeit 
wahrzunehmen

• Fahrerlaubnis der Klasse B
Wir bieten:
• Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit gro-

ßem Eigenverantwortungsbereich
• Bedarfsorientierte Fort - und Weiterbildungen
• Die Arbeit in einer motivierten und leistungsorientierten Ver-

waltung
• Familienfreundliche Arbeitsbedingungen
• Eine auf drei Jahre befristete Vollzeitstelle in einem interes-

santen und anspruchsvollen Aufgabengebiet. Eine Verlänge-
rung um weitere drei Jahre ist nicht ausgeschlossen

• Leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf eine 
aussagekräftige Bewerbung bis zum 10.01.2022 an folgende 
Adresse: Verbandsgemeindeverwaltung, Am Neuen Markt 6, 
66877 Ramstein-Miesenbach, Onlinebewerbungen: info@ram-
stein.de
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Nichtamtlicher teil

Aus Vereinen und Verbänden

Stiftung BSW Aktuell
Landstuhl. Coronabedingt fallen die geplanten Veranstaltungen der 
Stiftung BSW, Ortsstelle Landstuhl, bis auf weiteres aus. In dringen-
den Beratungsangelegenheiten steht Herr Engelbert Wahl unter den 
bekannten Kontaktmöglichkeiten jedoch zur Verfügung.
Der Vorstand wünscht allen Förderern der Stiftung BSW ein frohes 
und friedvolles Weihnachtsfest und freut sich auf ein gesundes Wie-
dersehen im neuen Jahr.

Vorstandssitzung der SPD 
Hütschenhausen

Hütschenhausen. Die nächste Sitzung des Vorstands des SPD-Orts-
verein „Julius Rüb“ Hütschenhausen findet am Freitag, dem 7. Januar, 
um 19 Uhr, im Ratssaal des Bürgerhauses Hütschenhausen statt. Inte-
ressierte Mitglieder sind willkommen.

Reservistenkameradschaft 
Hütschenhausen e.V.

Einladung zum Neujahrsempfang 
Die Vorstandschaft lädt alle Mitglieder und deren Familien zum Neu-
jahrsempfang am 29.01.2022 um 18.00 Uhr in das Restaurant „Zur 
Bühne“ im CCR in Ramstein ein. Leider  musste ja unsere Weihnachts-
feier wieder einmal wegen Corona ausfallen. Wie an unseren Weih-
nachtsfeiern, findet auch eine Tombola mit attraktiven Preisen statt. 
Jeder der Teilnehmer sollte auch hier ein kleines Geschenk zur Tom-
bola beisteuern. Die Küche wird fünf verschiedene Gerichte auf einer 
kleinen Menükarte anbieten. Da einige Ehrungen in den letzten zwei 
Jahren ausfallen mussten, werden diese an jenem Abend nachgeholt. 
Deshalb bittet die Vorstandschaft um eine rege Teilnahme an diesem 
Abend und wünscht allen Teilnehmern einen schönen Abend nach 
langer Abstinenz. Jeder der im Besitz einer Ausgeh-Uniform ist, kann 
diese gerne an diesem Abend tragen. Die Vorstandschaft wünscht 
allen unseren Mitgliedern, deren  Familienmitglieder und allen 
Freunden der RK-Hütschenhausen e.V. ein gesegnetes und gesundes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022.
Momentan gilt im Restaurant „Zur Bühne“ die 2G+ Regelung. Das 
heißt geimpft oder genesen mit tagesaktuellem Schnelltest od. mit 
Booster Impfung. Es darf auch ein privat mitgebrachter Schnelltest 
im Lokal unter Aufsicht durchgeführt werden.
Anmeldungen bitte bis 08.01.2022 bei:
Frank Schäfer    Tel. 06372/4577 od. praesi50@aol.com
Jung Werner      Tel. 06372/3838 od. WernerJung@superkabel.de   

Pfadfinder Ramstein  
wiederholen das Friedenslicht

Ramstein-Miesenbach. Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Ram-
stein werden auf vielfache Anfrage das Friedenslicht auch am Don-
nerstag 23.12 und Freitag 24.12 jeweils von 13:00 bis 18:00 Uhr 
am Pfadfinderzentrum Ramstein, Ramsteiner Feld 3 am Eingang des 
Haupthauses zum Abholen bereitstellen. Nutzen Sie die vorweih-
nachtliche Zeit und Spazieren Sie mit Ihrer Familie über das Pfadfin-
derzentrum um das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen. Bitte 
eine Kerze und Laterne mitbringen.

Aus unseren Kirchen

Gottesdienste an Heilig Abend und an 
den Weihnachtstagen

Ramstein-Miesenbach. Wegen der angespannten Coronasitua-
tion und den damit verbunden Schutzmaßnahmen und des damit 
verbundenen Organisationsaufwands bitten wir Sie, sich zu diesen 
Gottesdiensten vorher anzumelden, im Internet über unsere 
Homepage (www.prot-ramstein-miesenbach.de), oder im Pfarr-
amt, per Telefon (50691) oder E-Mail (pfarramt.miesenbach@

Auch in diesem Jahr verteilen die Mitglieder des Stadtrates von Ram-
stein-Miesenbach wieder Weihnachtspäckchen an die älteren Mit-
bürgerinnen und Mitbürger in der Stadt, die 80 Jahre und älter sind. 
In diesem Jahr sind es rund 550 Frauen und Männer, die sich über 
eine Geschenkebox freuen können. Auch eine Weihnachtskarte mit 
einem Text von Bürgermeister Ralf Hechler ist mit dabei. Die Karte 
wurde von Kindern der Wendelinus-Grundschule gestaltet.
Aufgrund der derzeitigen Situation in der Corona-Pandemie können 
die persönlichen Gespräche in diesem Jahr leider wieder nicht statt-
finden. 
Dennoch hoffen die Stadtratsmitglieder sowie Bürgermeister Hech-
ler und die Stadtbeigeordneten, dass die kleinen Pakete der Stadt 
den Seniorinnen und Senioren etwas Freude bringen werden. Ein 
ganz besonderer Dank gilt den Stadträten für das persönliche Zustel-
len der Weihnachtspäckchen auch in diesem Jahr. So kann diese 
schöne Tradition, die wohl schon Anfang der siebziger Jahre begon-
nen wurde, auch in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Baum angesägt

Unbekannte Täter haben in der Finkenstraße in Miesenbach einen 
Baum vermutlich mit einer Handsäge ringsum angesägt und wohl 
unwiederbringlich beschädigt.
Die Stadt Ramstein-Miesenbach hat Anzeige erstattet. Wer etwas 
gesehen hat oder Hinweise auf den/die Täter geben kann, möchte 
sich bitte beim Ordnungsamt oder der Polizei in Landstuhl (Tel. 8050) 
melden.

95. Geburtstag von Elisabeth Taillé

Ihren 95. Geburtstag konnte vergangene Woche Frau Elisabeth Taillé 
in Ramstein feiern.
Viele Anrufer und Gratulanten, Familienangehörige, Freunde, Nach-
barn und Bekannte haben dem allseits beliebten Geburtstagskind 
gratuliert.
Im Namen der Stadt Ramstein-Miesenbach gratulierte Bürgermeis-
ter Ralf Hechler der Jubilarin und gebürtigen Ramsteinerin vom „Eck“ 
mit einem reichlich gefüllten Präsentkorb.
Wie Liesel Taillé dem Bürgermeister erzählte, mache sie täglich ihre 
Gymnastik, um sich fit zu halten. Bürgermeister Hechler wünschte 
weiterhin alles Gute und möglichst beste Gesundheit für die kom-
menden Jahre.
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Weihnachts-Gottesdienste in den 
katholischen Kirchen

Ramstein-Miesenbach. Die katholische Pfarrgemeinde Hl. Wen-
delinus Ramstein mit den Gemeinden Ramstein-Miesenbach, Hüt-
schenhausen, Niedermohr-Kirchmohr, Reuschbach, Obermohr, 
Kottweiler-Schwanden und Steinwenden lädt zu ihren Gottes-
diensten ein. Für die Besucher gilt die „3G Regel“ sowie Masken-
pflicht, d.h. nur nachweislich Geimpfte, Genesene und Getestete 
(max. 24 Std.) dürfen in die Gottesdienste! Die Daten der Besucher 
(Adresse, Impfstatus) werden erfasst. Eine Anmeldung im Pfarrbüro 
garantiert Ihnen den Besuch des Gotesdienstes und erleichtert dem 
Empfangsdienst die Erfassung: Telefon 06371 - 613680 oder E-Mail: 
pfarramt.ramstein@bistum-speyer.de
Es liegen in den Kirchen auch Anmeldezettel für die Gottesdienste 
aus. Hier können die Kirchenbesucher sich für den ganzen Monat 
eintragen und diese dann in die weiße Box in der Kirche oder in den 
Briefkasten des Pfarrbüros einwerfen.
Donnerstag, 23. Dezember, 17.00 Uhr Kinderkrippenfeier in Ramstein. 
https://youtu.be/nXdr53Pu2ps.
„KiGo Wendelinus - 2021 Krippenspiel - Gute Nachrichten“
Freitag, 24. Dezember (Heiligabend), 17.00 Uhr Christmette in 
Steinwenden.
21.00 Uhr Christmette in Kirchmohr.
21.30 Uhr Christmette in Ramstein, mitgestaltet von der Schola.
Samstag, 25. Dezember (1. Weihnachtstag), 9.00 Uhr Heilige 
Messe zum Hochfest Weihnachten in Reuschbach.
10.30 Uhr Heilige Messe zum Hochfest in Kottweiler-Schwanden; es 
singt der Kirchenchor.
10.30 Uhr Heilige Messe zum Hochfest in Hütschenhausen.
Sonntag, 26. Dezember (2. Weihnachtstag), 9.00 Uhr Festmesse in 
Ramstein.
10.30 Uhr Festmesse in Obermohr.
Dienstag, 28. Dezember, 18.00 Uhr Heilige Messe in Ramstein.
Mittwoch, 29. Dezember, 17.00 Uhr Heilige Messe in Reuschbach.
18.00 Uhr Andacht in Kottweiler-Schwanden.
Freitag, 31. Dezember (Silvester), 17.00 Uhr Heilige Messe zum 
Jahresabschluss in Hütschenhausen.
18.30 Uhr Heilige Messe zum Jahresabschluss in Ramstein.
Samstag, 1. Januar (Neujahr), 10.30 Uhr Heilige Messe in Kottwei-
ler-Schwanden.
17.00 Uhr Heilige Messe in Kirchmohr.
18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der evang. Kirche Mackenbach.
Sonntag, 2. Januar, 9.00 Uhr Heilige Messe in Reuschbach.
10.00 (!) Uhr Heilige Messe in Ramstein, anschließend Neujahrsemp-
fang im Pfarrsaal.
Dienstag, 4. Januar, 18.30 Uhr Heilige Messe in Ramstein.
Mittwoch, 5. Januar, 17.00 Uhr Heilige Messe in Obermohr
18.00 Uhr Andacht in Kottweiler-Schwanden
Donnerstag, 6. Januar (Erscheinung des Herrn), 18.30 Uhr Heilige 
Messe in Hütschenhausen.
Freitag, 7. Januar, 17.00 Uhr Heilige Messe in Miesenbach.
18.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Gemeindereferentin Tina Becker.
Die Sonntagsgottesdienste in Ramstein sind auch im Online-Gottes-
dienstraum zu sehen (https://konferenz.bbb3.de/b/pfa-hyh-h65-wek).
Das Pfarrbüro ist telefonisch unter der Nummer 06371 - 613680, 
E-Mail: „pfarramt.ramstein@bistum-speyer.de“ erreichbar zu fol-
genden Zeiten: Mo. 9.00-12.00 Uhr, Di. 15.00-18.00 Uhr, Do. 9.00-
12.00 Uhr, Fr. 9.00-11.00 Uhr.
Das Pastoralteam erreichen Sie wie folgt:
Pfarrer Bernhard Spieß, Diensthandy: 01511 48 798 80
Kaplan Ebi Abraham, Diensthandy: 01511 4880000
Gemeindereferentin Tina Becker, Diensthandy: 0151 14879696
Pastoralassistent Dominik Schek, Diensthandy: 0151 14879989
Ge(h)spräche: Sie brauchen jemanden zum Reden? Wir gehen mit 
Ihnen spazieren und können über Gott und die Welt ins Gespräch 
kommen. Kontaktieren Sie die Person des Pastoralteams, mit der Sie 
gerne sprechen möchten.

Sektempfang am 2. Januar  
nach der Messe

Ramstein-Miesenbach. Bitte beachten: der Gottesdienst in der 
katholischen Kirche in Ramstein am Sonntag, 2. Januar, beginnt 
bereits um 10.00 Uhr! Der Gemeindeausschuss hat den Beginn eine 
halbe Stunde vorverlegt, um anschließend, nach dem Gottesdienst, 
mit einem Glas Sekt (oder Wasser) auf das neue Jahr anzustoßen. 
Dazu sind die Besucher des Gottesdienstes herzlich in den Pfarrsaal 
bzw. auf die Terrasse am Pfarrsaal eingeladen.

evkirchepfalz.de). Wir bitten um Verständnis, dass ein Einlass 
ohne Anmeldung dieses Jahr nicht möglich sein wird.
Das Presbyteriums Miesenbach hat sich entschlossen, den Famili-
engottesdienst (mit Krippenspiel) an Heilig Abend um 16:00 vor 
der Kirche zu feiern. Es gilt zum Schutze aller die 3G-Regel und die 
Maskenpflicht. Bitte bringen Sie also eine Maske und entsprechende 
Nachweise mit. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.
Die Gottesdienste um 18.00 Uhr in Ramstein und um 22.00 Uhr 
in Miesenbach finden in den jeweiligen Kirchen statt. Hier gilt die 
3G-Regel, die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.
Die Gottesdienste am 1. Weihnachtstag finden in Miesenbach um 
9.00 Uhr und in Ramstein um 10.15 Uhr statt. Die Gottesdienste sind 
mit der Feier des Heiligen Abendmahls verbunden. Es gelten die sel-
ben Regeln wie am Heilig Abend. Eine vorherige Anmeldung ist nicht 
nötig.
Der Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag findet um 17 Uhr in Ram-
stein statt. Es gelten die selben Regeln wie am Heilig Abend. Eine 
vorherige Anmeldung ist nicht nötig.
Die Gottesdienste zum Altjahresabend finden am 31. Dezember um 
17.00 Uhr in Miesenbach und um 18.00 Uhr in Ramstein statt. Es gilt 
die 3G-Regel.
Für weitere Informationen und Angebote schauen Sie auf unserer 
Homepage vorbei: www.prot-ramstein-miesenbach.de

Gottesdienste der protestantischen 
Kirchengemeinden

Steinwenden/Kottweiler-Schwanden. Auch in Kottweiler-Schwan-
den und Steinwenden feiern Christen zusammen mit allen Menschen 
anderen Glaubens die Geburt des Welterlösers Jesus Christus. An 
Heiligabend finden dazu verschiedene Gottesdienste statt. Um 16 
Uhr beginnt auf dem Häberleplatz in Steinwenden neben der Evan-
gelischen Kirche eine Christvesper mit Krippenspiel und abschlie-
ßender Prozession durch die weihnachtlich geschmückte Kirche. Bei 
diesem Gottesdienst gilt die Maskenpflicht und das Abstandsgebot.
Um 18 Uhr findet in Kottweiler-Schwanden eine Christvesper statt. 
Um 22 Uhr beginnt in Steinwenden die Feier der Christnacht.
An den beiden Weihnachtstagen finden jeweils um 10 Uhr Abend-
mahlsgottesdienste statt. Am ersten Weihnachtstag in Steinwenden 
und am zweiten Weihnachtstag in Kottweiler-Schwanden.
Zum Jahreswechsel laden die Kirchengemeinden zum Gottesdienst 
am 31.12 um 17 Uhr nach Steinwenden oder um 18.30 Uhr nach 
Kottweiler-Schwanden ein. Darin wird wie üblich auch der Verstor-
benen der Kalenderjahres gedacht. Das neue Jahr begrüßen wir am 
Sonntag, dem 2. Januar mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in Stein-
wenden.
Die zwölf Tage der Weihnachtszeit schließen mit dem Gottesdienst 
am 6. Januar um 19 Uhr in Steinwenden je nach Möglichkeit auch mit 
Lichterumgang durch die Kirche.
Bei allen Gottesdiensten gelten die Maskenpflicht und das Abstands-
gebot, das im Inneren der Kirchen den Gegebenheiten angepasst 
wird. Ebenso gilt die 3G-Regel der 29. CoBeLVO. Der Nachweis der 
Genesung, der Impfung oder eines aktuellen Tests wird bei den Got-
tesdiensten in unseren Kirchen geprüft.

Prot. Kirchengemeinde Spesbach und 
Prot. Kirchengemeinde Hütschenhausen

Wir laden herzlich ein zu folgenden Gottesdiensten: 24.12.2021, Hei-
lig Abend in Hütschenhausen um 16 Uhr, in Spesbach um 17.30 Uhr. 
Für die Gottesdienste zu Hl. Abend  bitten wir um telefonische Voran-
meldung (Prot. Pfarramt Spesbach, 06371-2201)!
25.12.2021 
(1. Weihnachtstag) um 10 Uhr in Spesbach, 
26.12.2021 
(2. Weihnachtstag) um 10 Uhr in Hütschenhausen.
31.12.2021 
(Altjahresabend) in Hütschenhausen um 18 Uhr,
2.1.2022 
in Spesbach um 10 Uhr
Bitte beachten Sie: Es gilt die 3-G-Regel. Halten Sie bitte Ihren Impf-
oder Genesenennachweis oder einen negativen Testnachweis (nicht 
älter als 24 Stunden, kein Selbsttest) bereit! Ebenso gelten Abstands-
gebot und Maskenpflicht.
In den kommenden Wochen werden wir in den beiden Kirchenge-
meinden Spesbach und Hütschenhausen jeweils im sonntäglichen 
Wechsel um 10 Uhr Gottesdienste feiern. Die 9-Uhr-Gottesdienste 
finden nicht statt.
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Allgemein

Ausbildung beim DOSB zum 
Vereinsmanager

Kaiserslautern. Bereits am 1. Februar beginnt die erste DOSB (Deut-
scher Olympischer Sportbund) Vereinsmanager C-Ausbildung für 
das Jahr 2022. Diese bietet eine vielseitige Qualifi zierung in den The-
menbereichen Recht, Förderung, Marketing, Versicherung, Projekt-
management und vielen mehr.
Die Ausbildung gliedert sich in zwei Präsenzmodule und drei digi-
tale Module, ergänzt durch drei Wahlseminare mit insgesamt 120 
Lerneinheiten. Teilnehmen können alle in der Vorstandschaft eines 
Vereins tätige Personen sowie alle Interessierte. Die komplette Aus-
bildung inklusive drei Wahlseminare, Verpfl egung und Übernachtun-
gen (zzgl. 10 Euro pro Person/Nacht) sind in der Gebühr von 180 Euro 
enthalten. Anmeldeschluss ist der 6. Januar. Weitere Infos unter Tel. 
0631/34112-23 oder per Mail an: christoph.fritzinger@sportbund-
pfalz.de

Ruhe
sanft

Bestattungen
Saarbrücker Straße 26, Landstuhl 

06371- 616699
www.bestattungen-ruhesanft.de

Wir sind Tag und Nacht
telefonisch erreichbar

- auch an Sonn- 
und Feiertagen!

• Bestattungsvorsorge
• Behördengänge
• Erd-, Feuer-,

Seebestattungen
• Baumbestattungen
• Überführungen im 

In- u. Ausland

Abschied nehmen

IN IHRER REGION
WOHNEN

www.garant-immo.de

Das letzte Objekt war leider schon weg, 
daher suche ich für eine nette Familie hier 
im Umkreis ein gemütliches Haus.
Ihr Makler vor Ort Matthias Degen freut 
sich auf Ihren Anruf! 0176/62011557

Tel. 0631/89 29 75-15

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!

Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der Firma Kath. Kirchengemeinde bei.

Fundgrube
Gesucht und gefunden …

Kostenlose Schnupperstunde für: A-Gitarre, E-Gitarre, 
Schlagzeug, Keyboard und Klavier. 

Ab sofort auch Online-Unterricht möglich! Schnell anmelden in der

Musikschule Dirk Kühn · Hütschenhausen · ( 0177 / 6620726

Mitgliederhilfe in Steuersachen bei ausschließl. nicht-
selbständigen Einkünften. Lohnsteuerhilfeverein Aktuell  
e. V. Beratungsstelle: Friedenstraße 1, 66877 Ramstein.
Leiterin: Petra Spriess,  06371 - 9522055.

Probleme mit dem  
Telefon/Internetzugang?

DSL & VolP, alle Anbieter, fachmännischer Service. 
Telefon 0 63 71 - 95 21 11

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Ramstein-Miesenbach

Dienstleistungen aller Art
Deutsches Forst-Service-Zertifikat (Mulcharbeiten mit eigener Maschine)

• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten
(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi
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www.wittich.de

Das gesamte Team von LINUS WITTICH Medien

Wir wünschen Ihnen

frohe Weihnachten,

viel Glück und Gesundheit

in 2022

Baumfällung und Gartenarbeiten
(auch in Risikolagen) Heckenschnitt, Mäharbeiten, Zaunbau, 

Rasenverlegen u. v. m., preiswert, inkl. Entsorgung

Telefon: 0176 638 501 56

Gartenarbeiten rund ums Haus
Entrümpelung • Hecken- und Baumschnitt

• Unkraut entfernen • Entsorgung • 20 % Neukundenrabatt
Fa. Gashi | Telefon 0176/87249285

Roland’s Auto Agency

Industriegebiet Westrich, Ramstein, Tel. 0 63 71 -7 01 82

PKW-, LKW- & Hängervermietung
LKW 2,2 t - 7,5 t

7- bis 9-Sitzer Busse
PKW-, Motorrad &

Transportanhänger

KFZ-Reparaturen aller Art
Karosseriearbeiten

Lackierungen
Inspektionen - Bremsenservice

Klimaservice - Reifenservice
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Wir bedanken uns 
bei allen Zustellern

die bei Wind und Wetter unsere 
Amts- und Mitteilungsblätter 

Woche für Woche in die Haushalte 
unserer Leserinnen und Leser verteilen.

Ihnen allen wünschen wir ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute 

für das Jahr 2022.

Ihr Vertriebs-Team

HEIZUNGSBAU Inh.Winfried Mägel

66877 Ramstein-Miesenbach - Nollstr. 26
Tel. 06371 / 54 48 

info@heizungsbau-wolf.de

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden, 
Verwandten und Bekannten

ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Frohe Weihnachten und alles Gute 
für das neue Jahr 2022!
Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach

Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  
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BFT-Tankstelle
Mathias Menges

Katzenbach · Brunnenstraße 61
Telefon 0 63 71 / 91 38 33

• Markenqualität preiswert tanken
• 24 Stunden Tanken (außerhalb der Geschäftszeiten mit EC-Automat)

• Dieselschnellläufer (für LKW‘s) • jetzt neu: UTA
• PKW- An- und Verkauf • EC-Karte willkommen
• Shop mit großer Auswahl • Kreditkarten:
• LPG-Autogas  Visa, Master, Maestro

- Christ-Textil-Waschanlage -

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr 2021

FROHEWEIHNACHTEN
  EIN GUTES
NEUES JAHRU

N
D

Schulstraße 2 Telefon: 06371 / 94 32 12
66877 Ramstein Telefax: 06371 / 94 32 13

www.ergotherapie-schmitt.de
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Wir wünschen allen unseren Kunden
und Bekannten ein frohes
Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr ! Inh. Volker Wetzel

Raiffeisenstr. 31 · 66849 Landstuhl
Tel. 06371 /2381 · Fax 63211

info@wetzel-landtechnik.de
www.wetzel-landtechnik.de

Karl & Reinhard Gensinger oHG

Sandgrube, Erdaushubdeponie,Baggerbetrieb und Transporte

66879 Steinwenden

Hauptrstraße 14a

Tel:     06371-50623

Fax:    06371-50648

Mobil: 0171-5127375

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekannten

 frohe Weihnachten
und bedanken uns für das uns entgegengebrachte

Vertrauen im vergangenen Geschäftsjahr.
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Triftstraße 2  –  67686 Mackenbach
Tel. 0 63 74 / 9 14 96 - 0  –  www.autoteileroiger.de

wünscht seinen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest

und gute Fahrt
im neuen Jahr !

wünscht seinen Kunden  wünscht seinen Kunden  
ein frohes Weihnachtsfest und  ein frohes Weihnachtsfest und  

gute Fahrt im neuen Jahr!gute Fahrt im neuen Jahr!

ir wünschen Ihnen 

und allen Freunden 

des Natursteins

frohe Weihnachten 

und ein gesundes 

und erfolgreiches 

neues Jahr 2022.

W

Goethestraße 7

66879 Steinwenden

06371 9818-8

www.naturstein-wigand.de

Gesegnete Weihnachten
und ein gutes Jahr 2022 

wünscht der 

SPD-Gemeindeverband  
Ramstein-Miesenbach

-Anzeige-

Am 24.12.21  

und 31.12.21 

bis 13:00 Uhr geöffnet!

WOLL- WOLL-
PARADIES PARADIES 

KERNKERN

Barbarossastraße 25 · 66851 Queidersbach
Tel./Fax: 0 63 71 / 23 79

Wir wünschen unseren Kunden, 
        Freunden und Bekannten ein 
             frohes Weihnachtsfest und alles 
                  Gute im neuen Jahr.

Kottweiler Straße 19 – Telefon 0 63 71 / 403 777-0
66877 Ramstein-Miesenbach
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Wir wünschen allen Patientinnen und
Patienten eine schöne Weihnachtszeit

und viel Glück im neuen Jahr!

Auch in der Coronazeit sind wir für Sie da. 
 Unsere Praxis bleibt geöffnet! 

Therapie & Beratung bei Sprach-, Stimm-, Hör-, Schluck- und Sprachstörungen. 
LSVT® Therapie bei Morbus Parkinson | Lese-, Schreib- und Sprachförderung 

 Entspannungstherapie und Stressmanagement | systematische Beratung 
 Fortbildungen und Vorträge 

2

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten ein frohes 

Weihnachtsfest und alles Gute 
im neuen Jahr.

BAGGERARBEITEN

Thomas Kurz
Hauptstr. 35a

66879 Weltersbach
Telefon 0 63 71 - 5 07 63

im neuen Jahr.

Telefon 0 63 71 - 5 07 63

Wir wünschen all unseren 

Mandanten, Freunden und 

Bekannten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr!
Ihr Partner in allen steuerlichen Fragen

4 x in Ihrer Region:

Büro Ramstein:

Büro Kusel:

Büro Lauterecken:

Büro Kaiserslautern:

Kreuzhof 4, 66877 Ramstein-Miesenbach

Trierer Str. 44, 66869 Kusel

Saarbrücker Str. 9, 67742 Lauterecken

Scheidstr. 1 , 67655 Kaiserslautern

www.rfp-steuerberatung.de

Wir wünschen all unseren 

Mandanten, Freunden und 

Bekannten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr!
Ihr Partner in allen steuerlichen Fragen

4 x in Ihrer Region:

Büro Ramstein:

Büro Kusel:

Büro Lauterecken:

Büro Kaiserslautern:

Kreuzhof 4, 66877 Ramstein-Miesenbach

Trierer Str. 44, 66869 Kusel

Saarbrücker Str. 9, 67742 Lauterecken

Scheidstr. 1 , 67655 Kaiserslautern

www.rfp-steuerberatung.de

Wir wünschen all unseren 

Mandanten, Freunden und 

Bekannten ein frohes 

Weihnachtsfest und ein 

glückliches neues Jahr!
Ihr Partner in allen steuerlichen Fragen

4 x in Ihrer Region:

Büro Ramstein:

Büro Kusel:

Büro Lauterecken:

Büro Kaiserslautern:

Kreuzhof 4, 66877 Ramstein-Miesenbach

Trierer Str. 44, 66869 Kusel

Saarbrücker Str. 9, 67742 Lauterecken

Scheidstr. 1 , 67655 Kaiserslautern

www.rfp-steuerberatung.de

Ihr Partner in allen steuerlichen Fragen
6 x in Ihrer Region:

Büro Ramstein: Kreuzhof 4, 66877 Ramstein-Miesenbach
Büro Kusel: Trierer Str. 44, 66869 Kusel
Büro Lauterecken:  Saarbrücker Str. 9, 67742 Lauterecken
Büro Kaiserslautern: Scheidstr. 1, 67655 Kaiserslautern
Büro Landstuhl:  Kaiserstr. 38, 66849 Landstuhl
Büro Annweiler am Trifels:  Meßplatz 14, 76855 Annweiler am Trifels

www.rfp-steuerberatung.de

SV Miesenbach
Der SV Miesenbach und das Team Aldo wünschen 
allen Mitgliedern, Freunden, Gönnern und Gästen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr.
24.12.2021 geschlossen 

1. und 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet 
01.01. - 06.2022 geschlossen

Abhol- und Lieferservice mittags und abends.
Bleiben Sie gesund in der Corona-Zeit!

Geschäftsführer: Alois & Bernd Herrmann

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr!
Am Stutzenwald 12 · 66877 Ramstein-M.

Telefon: 06371 916438 · Telefax 06371 64198
Mobil: 0172 6849260 · E-Mail: herrmannbau@t-online.de

Web: www.AB-Herrmann-Bau.de

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 

wünscht Ihnen Ihr ASR-Team!

Auto-Service Ramstein GmbH

August-Süßdorf-Str. 2a 

66877 Ramstein-Miesenbach

Tel: 06371 94 30 40 

Fax: 06371 94 30 41

Öffnungszeiten 

Montag - Freitag: 

08:00 - 12.00 Uhr 

13:00 - 17:00 Uhr

✮
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Wir wünschen allen Kunden, 
Freunden und Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes 

neues Jahr.

ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes 

neues Jahr.

Bauunternehmen
PAUL NASARTSCHUCK

Maurer- und Betonbaumeister

66877 Ramstein-Miesenbach
Mobil: 0178 7849009

E-Mail: paulnasabau@gmail.com

Wir wünschen allen besinnliche Feiertage 
und bedanken uns herzlich 

für das entgegengebrachte Vertrauen.

Am 24. und 31.12.21 ist geschlossen, am 27. bis 30.12.21 ist von 9-12.30 Uhr geöffnet.
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Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser der Serie PURE von Zwiesel Glas, gefertigt aus TRITAN® Kristallglas, im Wert von € 14,90. 
Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der Vorteilsnummer 1094458 

Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem  
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz finden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und 
 Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identifikationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre  
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein  
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts- 
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung  
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/blatt
BESTER ONLINE WEINFACHHÄNDLER 2021 
Ausgezeichnet von der Frankfurt International  
Trophy, Wine, Beer & Spirits Competition.

SIE SPAREN

52%

Italiens feine Vielfalt

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 103,56 nur €  4990

Amtsblatt_5836380 _Italiens feine Vielfalt_185 x 257 mm_ET 22112021_RZ.indd   1 16.11.21   16:19
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Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen
DO                  - FR

Krankenfahrten

Chemo- und Strahlenfahrten

Fahrten aller Art 

Rollstuhltransporte

Taxi-Service – Thomas Traub

Telefon
01 72 /6 80 04 32

Bauen +   Wohnen

Neue Stufen für sichere alte 
Treppen
Abgelaufene Treppenstufen se-
hen nicht nur unschön aus, sie 
stellen auch ein echtes Sicher-
heitsrisiko dar. Stufenmatten, 
die genutzt werden, um beste-
hende Mängel zu kaschieren, 
sind auch keine Lösung. Denn 
sie können ruck, zuck zur Stol-
perfalle werden. Was also tun? 
Die ganze Treppe erneuern las-
sen? Das muss nicht sein. Han-
delt es sich um eine Ausführung 
mit Stahlkonstruktion, etwa um 
eine Zweiholm-, Harfen- oder 
Metallwangentreppe, genügt 
schon ein Stufentausch, um 
die alte Treppe optisch aufzufri-
schen und wieder sicher begeh-
bar zu machen. Als Stufenma-
terial bieten sich Modelle von 
Treppenprofi s an: Sie sind in 
zwei unterschiedlichen Stärken 
verfügbar, wobei eine schlanke 
39-mm-Variante ideal für den 
Stufentausch geeignet ist.

Denn viele alte Massivholzstu-
fen sind 40 mm stark und kön-
nen dank 1:1-Nachfertigung 
schnell und einfach ersetzt 
werden. Gerade im Vergleich zu 
Holz kann das verwendete Ma-
terial richtig punkten. Es dunkelt 
nicht nach, bleicht nicht aus 
und ist außerdem so stabil und 
wertbeständig, dass viel weni-
ger Gebrauchsspuren auftreten. 
Das innovative Stufenmaterial, 
das in der 39-mm-Version auch 
gerne als Belag für Betonläu-
fe zum Einsatz kommt, wird in 
attraktiven Dekoren angeboten, 
darunter etwa Wildeiche mit ho-
nigfarbenem Touch. Weiteres 
Plus: Die strukturierte, haptisch 
angenehme Oberfl äche wurde 
nach der Rutschsicherheits-
klasse R9 zertifi ziert und beugt 
gefährlichen Stürzen vor, selbst 
wenn man barfuß oder „strümp-
fi g“ unterwegs ist. HLC

Planst du noch oder      baust du schon?

U r l a u b

Einen Tagesausflug wert!Einen Tagesausflug wert!

Schiffsrundfahrten auf der
Saar und um die Saarschleife

Outlet-Shopping in der Fußgängerzone
und am Marktplatz Mettlach

Baumwipfelpfad

Abenteuerwald

Keravision - die Multimedia-
Schau von Villeroy&Boch mit
Keramikmuseum

Wandern auf dem Saar-Hunsrück-Steig
und Premiumwanderwegen

Weitere Informationen bei:

Postfach 1223
66689 Mettlach

Telefon 06865/91150  Fax 9115120
e-mail: tourist@tourist-info.mettlach.de

www.tourist-info.mettlach.de

4 bis 7-Tage-Touren
mit Gepäcktransfer 

Wandern ab 339,- €

Radwandern ab 419,- €

an der Saarschleife


